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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

BEILAGE 1
GRUNDBUCHSAUSZUG

KATASTRALGEMEINDE 01307 Sechshaus EINLAGEZAHL 248
BEZIRKSGERICHT Fiinfhaus
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**%* Eingeschrdankter Auszug ket
*kx B-Blatt eingeschrédnkt auf die Laufnummer (n) 3, 31 *ok ok
Ak C-Blatt eingeschrédnkt auf Belastungen fiir das angezeigte B-Blatt Rk

LR SRR R RS R R R R R R

Letzte TZ 445/2026
WOHNUNGSEIGENTUM
Einlage umgeschrieben gemdf Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
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GST-NR G BA (NUTZUNG) FLACHE GST-ADRESSE
S QAR GST-Flé&che 547
Bauf. (10) 401
Bauf. (20) 146 Ortnergasse 7
Legende:

Bauf. (10) : Baufldchen (Gebdude)
Bauf. (20) : Baufldchen (Gebdudenebenflidchen)
KhkkhkhkhkhkEdThkrhhhkhkhkrAhkhkhkrhkhordrkhAhhkdrhdhkxdhhkik A2 R i I I I I
1 a Bauplatz auf Gst .110/7
3 a geldscht
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3 ANTEIL: 150/2984

a 207872019 IM RANG 3899/2018 Kaufvertrag 2018-07-11, Nachtrag zum
Kaufvertrag 2019-03-25 Eigentumsrecht

b 3038/2019 1884/2020 Wohnungseigentum an Werkstdtte A

c 3038/2019 Teilung des Anteils

d 1884/2020 Berichtigung Eigentumsrecht

geldscht

31 ANTEIL: 172/2984

=

a 2078/2019 IM RANG 3899/2018 Kaufvertrag 2018-07-11, Nachtrag zum
Kaufvertrag 2019-03-25 Eigentumsrecht

b 3038/2019% 1884/2020 Wohnungseigentum an Wohnung 37

c 3038/2019 Teilung des Anteils

d 1884/2020 Berichtigung Eigentumsrecht

h gelbdscht
R R R RS EEEEEEEEEREEEEEEEEREEESEEEEEEEE SRS C EE R E R R R EEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEESEEEEEE]
5 auf Anteil B-LNR 3 31
a 2078/2019 Pfandbestellungsurkunde 2018-08-22, Nachtrag
2019-03-25
PFANDRECHT Héchstbetrag EUR 1.800.000,

fiir Wiener Neustddter Sparkasse (FN 110105w)
IM RANGE VOR C-LNR 6
6 auf Anteil B-LNR 3 31
a 2078/2019 Pfandurkunde 2019-01-28, Nachtrag 2019-03-25
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

PFANDRECHT Hochstbetrag EUR 1.500.000,
fiir Wiener Neustéddter Sparkasse (FN 110105w)
IM RANGE NACH C-LNR 5

18 auf Anteil B-LNR 3 31
a 2272/2024 Klage (LG ZRS Wien, 4 Cg 50/24p)
1.9 auf Anteil B-LNR 3

a 2731/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002
(6 C 1232/24w)

22 auf Anteil B-LNR 3 31
a 5450/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 2445/24Db)
24 auf Anteil B-LNR 3 31
a 1676/2025 Zahlungsbefehl 2025-02-17
PFANDRECHT vollstr EUR 1.051, 86

samt 12,58% 72 aus EUR 1.031,86 von 2023-12-12 bis
2023-12-31, 13,08% Z aus EUR 1.031,86 wvon 2024-01-01 bis
2024-12-31, 11,73% Z aus EUR 1.031,86 seit 2025-01-01,
Kosten EUR 304,27 samt 4% Z seit 2025-02-17, 9,2% Z aus EUR
1.031,86 seit 2023-12-12, Antragskosten EUR 290,27, fiir
(20 E 1252/25x%)

b 167672025 Simultan haitende Liegenschaften
EZ 20 KG 01307 Sechshaus
EZ 248 KG 01307 Sechshaus

25 auf Anteil B-INR 3 31

a 1882/2025 Zahlungsbefehl 2025-02-27
PFANDRECHT vollstr EUR 5.990,42
samt Zinsen und Kosten gem Exekutionsbewilligung 2025-04-25

fiir Eigentimergemeinschaft Sechshauser Strafe
41/Kiirnbergergasse 7 1150 Wien (39 E 17/25v)

25 auf Anteil B-LNR 3 31
a 2140/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 872/25f)
28 auf Anteil B-LNR 3 31
a 2480/2025 Zahlungsbefehl 2024-06-26, Zahlungsbefehl
2024-12-12
PFANDRECHT vollstr EUR 11.170,

samt Zinsen und Kosten gem Exekutionsantrag 2025-06-23
Antragskosten EUR 872, 58

fiir Eigentiimergemeinschaft Ortnergasse 7, 1150 Wien
(20 E 2044/25t)

31 auf Anteil B-LNR 3 31
a 3624/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 13%1/25d)
32 auf Anteil B-LNR 3 31
a 4218/2025 Zahlungsbefehl 2025-07-18
PFANDRECHT vollstr EUR 1.188,18

samt Zinsen laut Exekutionsbewilligung vom 2025-09-04,
Kosten EUR 558,37 samt 4 % Z seit 2025-07-18, Antragskosten
EUR 372,77
fiir Eigentimergemeinschaft Sechshauser Strafe
41 /Kirnbergergasse 7, 1150 Wien (39 E 51/25v, beigetreten
zu 39 E 17/25v)

33 auf Anteil B-LNR 3 31

a 5138/2025 Zahlungsbefehl 2025-09-19

PFANDRECHT vollstr EUR 4.792,46
samt Zinsen laut Exekutionsbewilligung vom 2025-10-31,
Kosten EUR 967,65 samt 4 % Z seit 2025-09-19, Antragskosten
EUR 582, 28
fiir Eigentiimergemeinschaft des Hauses Sechshauser StraBe
41/Kirnbergergasse 7 1150 Wien (39 E 55/25g, beigetreten zu
39 E 17/25v)

34 auf Anteil B-LNR 3 31
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

a 5387/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
Hereinbringung von vollstr EUR 500.000, , Antragskosten
EUR 3.220,88
fiir WBI Beteiligungsverwaltungs GmbH (FN 361867h)

(39 E 58/25y)

39 auf Anteil B-LNR 3 31
a 5547/2025 Beschluss 2025-07-23, Beschluss 2025-10-20
PFANDRECHT vollstr EUR 104.475,50

samt Zinsen und Kosten gem Exekutionsantrag 2025-12-10 und
Exekutionsbewilligung 2025-12-10
filr Bundeskammer fiir Arbeiter und Angestellte
(20 E 4087/25h)

b 5547/2025 Simultan haftende Liegenschaften
EZ 20 KG 01307 Sechshaus C-LNR 63
E2 248 KG 01307 Sechshaus C-LNR 35

36 auf Anteil B-LNR 3 31

a 5585/2025 Versdumungsurteil 2025-02-25, Bewilligung der
Fahrnisexekution 2025-04-10
PFANDRECHT hins vollstr Kosten und Zinsen gem
Exekutionsantrag 2025-12-03 und Exekutionsbewilligung
2025-12-04 fiir Bundeskammer fiir Arbeiter und Angestellte
(20 E 4207/25%)

b 5585/2025 Simultan haftende Liegenschaften
EZ 248 KG 01307 Sechshaus C-LNR 36
EZ 20 KG 01307 Sechshaus C-LNR 64

37 auf Anteil B-LNR 3 31
a 5903/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 2153/25p)
38 auf Anteil B-LNR 3 31

a 5939/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
Hereinbringung von vollstr EUR 8.313,02, EUR 2.856, 98, EUR
10.468,93 und EUR 1.753,64, samt Zinsen laut
Exekutionsbewilligung vom 2025-12-17, Kosten EUR 646,83
samt 4 % Z seit 2024-12-12, Kosten EUR 1.896,08 samt 4 % Z
seit 2025-05-13, Kosten EUR 558,37 samt 4 % Z seit
2025-08-07, Kosten EUR 872,58, Antragskosten EUR 1.118,72,
fiir Eigentiimergemeinschaft EZ 248 KG 01307 Sechshaus
(39 E 60/25t, beigetreten zu 39 E 58/25y)

39 auf Anteil B-LNR 3 31

a 54/2026 Zahlungsbefehl 2025-11-14
PEFANDRECHT vollstr EUR 1.155,44
samt Zinsen und Kosten gem Exekutionsantrag 2026-01-07 und

Exekutionsbewilligung 2026-01-13
fiir (20 E 69/26b)

b 54/2026 Simultan haftende Liegenschaften
EZ 20 KG 01307 Sechshaus C-LNR 65
EZ 248 KG 01307 Sechshaus C-LNR 39
40 auf Anteil B-LNR 3 31
a 396/2026 Einleitung des Verstelgerungsverfahrens zur
Hereinbringung von vollstr EUR 68.002,40
samt 4 % Z aus EUR 65.192,40 seit 2024-05-18
4 % Z aus EUR 2,810, seit 2024-08-30
Kosten EUR 18.724,04 samt 4 % 7Z seit 2025-08-26
Kosten EUR 3.781,32 samt 4 % Z2 seit 2025-12-09
Antragskosten EUR 1.118,72
fiir Eigentiimergemeinschaft EZ 248 KG 01307 Sechshaus
(39 E 7/26z beigetreten zu 39 E 58/25y)
41 auf Anteil B-LNR 3 31

a 445/2026 Einleitung des Verstelgerungsverfahrens zur

Hereinbringung von vollstr EUR 122.634,22 samt Zinsen
und Kosten gem Exekutionsbewilligung 2026-01-29 fir

(39 E 8/26x beigetreten zu 39 E 58/25y)
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Eintragungen ohne Wdéhrungsbezeichnung sind Betrdge in ATS.
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BEILAGE 2

WOHNUNGSGRUNDRISS TOP 37
1. Dachgeschoss
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Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger

2. Dachgeschoss
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BEILAGE 3

FOTODOKUMENTATION
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WERKSTATTE A
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WOHNUNG TOP 37
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BEILAGE 4
ENERGIEAUSWEIS (AUSZUG)

Energieausweis fiir Wohngebdude

OIB-Richtlinie 6
OEEM"’“:"'“‘“"'“ Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG  Ortnergasse 7 Umsetzungsstand Bestand
Gebidude(-teil) Parterre bis 30G Baujahr vor 1899
Nutzungsprofil Wohngebéude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten Letzte Verdnderung

StraBe Ortnergasse 7 Katastralgemeinde  Sechshaus
PLZ/Ort 1150 Wien-Rudalfsheim-Finfhaus KG-Nr. 01307
Grundstiicksnr. 1107 Seehshe 183 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBpes i PEBgk COseq,5¢ fer, sk

HWB,,: Der Refi Hel bedarf ist jene die in den Réumen EEI. Der Endenergiebedlrf umfasst zusatzlich zum Helzenerglebedarf den
bereitgestelit werden muss, um diese auf einer normativ geforderten lich allf4lliger End ieertrage und ich eines
tur, chne Berlicksichtigung allfalliger Ertrége aus Wérmerlckgewinnung, zu halten, daﬁ.\r igen Hilf: iebedarfs. Der gil entspricht jener Ener-
WWWB: Der W wiirmebedarf ist in Ab} igkeit der Gebsudek e glemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenargiebedarf).
als flact D t fee: Der Gmhenergleemzlenz-hkhr ist der Quotient aus einerseits dem
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zustzlich zum Heiz- und Warmwasser- bl Y s allﬁlllug:; Endencrm eln;mund e cellly
wirmebedarf die Verluste des geb3udetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu o 2 '2007) L2 it Laodadl
zéhlen insk jere dle Verluste der Warmet der tellung der 3 e &
Wir icherung und der Wir be sowie allfilliger Hilfsenergie. PEB: Der Primirenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste
HHSB: Der b Lo bedarf ist als flichenb er D | L f i in allen Veorketten. Der Pri iebedarf weist einen er ( 1 (PEBern) und
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen ﬂachenbemgenen Stromverbrau:h enertjichtematierhares (ERs o) AnLell atit
eines Bsterreichischen Haushalts. CD,eq Gejamte dem Endenerglebedarf zuzurechnenden Squivalenten
(Tretht
RK: Das Referenzkiima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie- kool ) sir=hikslichieie i eena
kennzahlen. SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaud dort. Dieses Kli dell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der h ines normierten hal Sie geben den Jahresbedarf pro Quadi et Brutto-Grundfiiche an.

Dieser Energleauswels entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energleelnsparung und Warmeschutz® des f‘ Instituts for InL g der Richtlinie 2010/31/EU vom

19. Mai 2010 Uber die bzw. vom 30, Mai 2018 und des (EAVG). Der Ermil for die

fir gle und Ist far Strom: 2013—09 2018-08, und es wurden Qbliche Allokatlnnsregeln unt:rslcllt

ArchiPHYSIK 18.0.42 - lizenziert fur DI Markus Hosel MHOE 08.12.2021
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Energieausweis fir Wohngebdude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfisiche (BGF) 1.559,4 m* Heiztage 365d Art der Liftung Fensterliiftung
Bezugsfliche (BF) 1.247,5 m2 Helzgradtage 3655 Kkd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (Vg) 5.879,6 m Klimaregion N Photovoltalk - kwp
Gebiude-Hillfliche (A) 2.2942 m? Norm-AuRentemperatur  -11,4 °C Stromspeicher - kWh
Kompaktheit (A/V) 0,391/m Soll-Innentemperatur 220°C WW-WB-System (primér) kombiniert
charakteristische Lange ({) 256m mittlerer U-Wert 1,670 w/mK WW-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-BGF - m? LEK -Wert 109,79 RH-WB-System (primir) Kombitherme
Teil-BF -m? Bauweise schwere RH-WB-System (sekundir,opt) -

Teil-Vg -m?

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwirmebedarf HWBpetpc= 2147 kWh/m?a
Heizwirmebedarf HWBgg= 2147 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBpy= 3448 kWh/m%a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeerk= 3,36

Erneuerbarer Anteil

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortidima)

Referenz-Heizwirmebedarf Qh,refsk = 372.027 kWh/a HWBgersk= 2386 kWh/m?a
Heizwirmebedarf Qhsk= 398,532 kWh/a HWBsc= 2556 kwh/m?a
Warmwasserwirmebedarf Qw= 15.937 kwh/a wWwwB= 102 kwh/mia
Heizenergiebedarf QH,refisk = 553.247 kWh/a HEBsc= 3548 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww= 171
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH= 141
Energieaufwandszahl Heizen eawzn= 143
Haushaltsstrombedarf QuHse = 35.517 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qkep sk = 588.763 kWh/a EEBsk= 3776 kWh/m’a
Primérenergiebedarf Qpepsk = 666.808 kWh/a PEBgg= 427 6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpEBnern. sk = 644.747 kWh/a PEBhem.sk= 4135 kWh/m?a
Primirenergiebedarf erneuerbar Qepegern, sk = 22.061 kwh/a PEBem.sk= 14,1 kWh/m?a
ZHquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 144.701 kgfa COzeqi5k = 92,8 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk = 345
Photovoltaik-Export Qpvesk= 0 kwh/a PVEexporTsK = 0,0 kwh/m2a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin BM DI Markus Hésel
Ausstellungsdatum 08.12.2021 Uil o), %g arkys el
Gilltigkeitsdatum 07.12.2031 K%Z
Geschiftszahl [ 4 Altehwdrth
Die i di i ises dienen lielic Information. Aufgrund der idealisi i kénnen bei i Nutzurg i i auftreten.
besonds Lage konnen aus Granden der d der Lage ihrer von den fier
ArchiPHY SIK 18.0.42 - lizenziert fur DI Markus Hosel MHOE 08.12.2021
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WOHNUNGSEIGENTUMSVERTRAG
V9‘Lﬁ’(9wyof%
NONS 3822 2049~

1150 Wien, Ortnergasse 7 OO0z OO
EZ 248 KG 01307 Sechshaus

betreffend die Liegenschaft

geschlossen zwischen

1. SplusO Immo GmbH
FN 494518h
KrugerstraBe 2/7
1010 Wien

(kurz "Splus0O")

und

2. ROOF0O4 SAKTOBOS GesmbH & CO OG
FN 456877d
Seidlgasse 41/4
1030 Wien
(kurz "ROOF04")

(beide zusammen kurz "Vertragsparteien"”)

wie folgt:
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1. Beschreibung der Liegenschaft

1.1 Mit Kaufvertrag vom 11.7.2018 (samt Nachtrag vom 19.3.2019) hat ROOF04
774/1356 Anteile an der Liegenschaft EZ 248 KG 01307 Sechshaus, bestehend 2.4 |
aus dem Grundstlick Nr .110/7, mit der Liegenschaftsadresse 1150 Wien, Ortner-
gasse 7 (kurz "Liegenschaft") an SplusO verkauft.

1.2 Der Wohnungseigentumsbegriindung wird die Nutzwertberechnung der Architektin
Dipl-Ing Claudia Hammerl, 1070 Wien, Zieglergasse 73/7 vom 7.3.2019 (Anla-
ge 1.2) zugrunde gelegt. Den Vertragsparteien ist die Nutzwertberechnung be-
kannt und wird von diesen, einschlieBlich der dort ausgewiesenen Widmungen,
ausdricklich anerkannt. Auf der gegenstandlichen Liegenschaft befinden sich ge- |
maB der Nutzwertberechnung der Sachverstdndigen insgesamt 30 wohnungsei- 2.6
gentumstaugliche Objekte, aufgegliedert in 26 Wohnungen, 3 Lokalen und
1 Werkstatt. 28 Kellerabteile und 10 Gang-WCs verbleiben im allgemeinen Eigen-
tum.

1.3 Neben dem Nutzwertgutachten gemé&s § 6 Abs 1 Z 3 WEG ist diesem Vertrag auch
das Gutachten Uber den Bestand an wohnungseigentumstauglichen Objekten ge-
maB § 6 Abs 1 Z 2 WEG als Anlage 1.3 angeschlossen.

2.5

2. Wohnungseigentum

2.1 Die Vertragsparteien vereinbaren, an der Liegenschaft wie folgt Wohnungseigen-
tum zu begriinden:

a) Die Vertragsparteien stellen fest, dass die in der Tabelle Anlage 2.1 in Spal-
te D angefihrten Miteigentumsanteile den Mindestanteilen und somit dem
Verhéltnis des Nutzwertes der jeweils im Wohnungseigentum stehenden Woh-
nungseigentumsobjekte zur Summe der Nutzwerte aller Wohnungseigentums-
objekte auf der Liegenschaft entsprechen.

3.2

b) Die Vertragsteile rdumen somit einander unentgeltlich und wechselseitig das 3.3
Wohnungseigentumsrecht im Sinne des WEG 2002, das ist das Recht, die in
der Tabelle Anlage 2.1 Spalte E genannten Einheiten, bestehend aus den in
der Tabelle Anlage 2.1 in Spalte F ersichtlichen Bestandsgegenstéanden mit |
einer Nutzflache laut Tabelle Anlage 2.1 Spalte G, laut der diesem Vertrag zu |
Grunde liegenden Nutzwertberechnung, ausschlieBlich zu nutzen und hierlber
alleine zu verfigen, ein und nehmen dieses wechselseitig an. 3.4

c) Die Vertragsparteien erteilen ihre Einwilligung, dass die Miteigentumsanteile
von EigentUmerpartnerschaften zufolge gemeinsamen Wohnungseigentums
an den entsprechenden Wohnungseigentumsobjekten miteinander verbunden
werden.

2.2 Die Vertragsparteien erteilen ihre ausdrickliche Einwilligung, dass ihre bisherigen
Miteigentumsanteile entsprechend der vorgenannten, diesem Vertrag zugrunde 3.5
gelegten Nutzwertfestsetzung - soweit notwendig - in die in Anlage 2.1 Spalte D 1
genannten Anteile geteilt werden, und dass bei jedem Mindestanteil laut der bei- i
liegenden Tabelle Anlage 2.1 das Wohnungseigentum am entsprechenden Woh-
nungseigentumsobjekt einverleibt wird. Eine allféllige erforderliche Neufestsetzung
der Nutzwerte und die damit verbundene Berichtigung der Miteigentumsanteile er-
folgt ohne jeglichen Ausgleich.

o) MR

2.3 Weiters verpflichten sich samtliche Vertragsparteien, fiir den Fall einer gerichtli- 3.
chen Nutzwertfestsetzung nach § 9 Abs 2 WEG, einer unentgeltlichen Ubertragung
zuzustimmen und diese anzunehmen. Die Differenzanteile gelten mit Unterferti-

WEV.
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2.6

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

gung des jeweiligen Vertrages als in den physischen Besitz der Ubernehmer (ber-
geben bzw Ubernommen.

Da Teile der Liegenschaft nicht in Wohnungseigentum oder als Zubehér zum Woh-
nungseigentum vergeben sind, haben alle Miteigentiimer das Recht, die allgemei-
nen Teile (wie zB Fahrradabstellraum, Kinderwagenabstellraum, Millraum, Stie-
genhduser, etc) widmungsgemaB im Rahmen ihrer Miteigentimergemeinschaft
mitzubenitzen.

Jeder Wohnungseigentlimer verpflichtet sich, die Eigentimergemeinschaft von
Anspriichen von Hauptmietern seines Wohnungseigentumsobjektes gemal
§ 4 Abs 3 WEG schadlos zu halten.

Die Vertragsparteien verzichten bis zur Begrindung von Wohnungseigentum auf
die Erhebung einer Teilungsklage. Bis zur Verbiicherung des Wohnungseigentums-
vertrages oder im Falle einer Nichtigkeit der Wohnungseigentumsbegriindung,
auch fir die Zeit danach, gelten die in diesem Vertrag getroffenen Regelungen als
Benltzungsvereinbarung der Miteigenttmer.

Verwaltung

Die Verwaltung der vertragsgegenstandlichen Liegenschaft sowie der darauf be-
findlichen Wohnungseigentumsanlage obliegt der Eigentiimergemeinschaft. Zum
Verwalter der Liegenschaft wird die Dr. Langeder Immobilien Nfg GmbH,
FN 418294p, 2340 Médling, Frauensteingasse 7, bestimmt und mit dieser ein
Hausverwaltervertrag auf unbestimmte Zeit vereinbart. Ein Wechsel des Hausver-
walters bedarf eines Beschlusses der Eigentimergemeinschaft unter den gesetzli-
chen Voraussetzungen des WEG 2002.

GemaB § 19 WEG 2002 werden Name und Anschrift des Verwalters im Grundbuch
ersichtlich gemacht. Der Verwalter nimmt seine Bestellung an und stimmt der Er-
sichtlichmachung im Grundbuch zu. Jeder Wohnungseigentiimer verpflichtet sich,
die fur die Verwaltung notwendigen Vollmachten zu erteilen.

Die Tatigkeit des Verwalters umfasst einerseits alle laufenden Agenden, die mit
der Verwaltung, dem Betrieb, der Erhaltung, der Verrechnung der Aufwendungen
und der Vertretung der Eigentiimergemeinschaft Ublicherweise verbunden sind,
andererseits auch diejenigen Aufgaben und Rechtsgeschdfte, die mit der Verwal-
tung einzelner, im gemeinschaftlichen Eigentum stehender, wirtschaftlich nutzba-
rer Teile der Liegenschaft verbunden sind.

Bei Ausiibung seiner Téatigkeit, soweit diese sich auf die ordentliche Verwaltung
bezieht, ist der Verwalter auch ohne vorherige Einholung eines Beschlusses der
Miteigentiimer allein entscheidungsberechtigt, wobei er die gemeinschaftsbezoge-
nen Interessen aller Wohnungseigentimer Dritten gegeniiber zu wahren hat. Die
Eigentimergemeinschaft kann mit Beschluss Wertgrenzen festlegen, bei deren
Uberschreitung die Zustimmung der Eigentiimergemeinschaft oder eines Vertre-
ters der Eigentiimergemeinschaft (Vertrauensperson) einzuholen ist.

Der Verwalter ist insbesondere berechtigt, Uber die Notwendigkeit und Vergabe
von Auftrdgen fiir Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten unter Aufrecht-
erhaltung seiner Verantwortlichkeit nach pflichtgemédBem Ermessen selbstandig zu
entscheiden und Uber die Mittel aus der Riicklage zu verfiigen. Die Eigentiimer-
gemeinschaft kann mit Beschluss Wertgrenzen festlegen, bei deren Uberschrei-
tung die Zustimmung der Eigentiimergemeinschaft oder eines Vertreters der Ei-
gentlimergemeinschaft (Vertrauensperson) einzuholen

Der Verwalter ist verpflichtet, die gemeinschaftsbezogenen Interessen aller Woh-
nungseigentiimer zu wahren die Weisungen der Mehrheit zu befolgen. Fir Hand-
lungen, die liber den Umfang der ordentlichen Verwaltung hinausgehen, bedarf es
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3.7

4.2

4.3

5.2

5.3

eines Beschlusses der Eigentiimergemeinschaft unter den gesetzlichen Vorausset-
zungen des WEG 2002 (§ 29 Abs 6 WEG). Eine Ausnahme von dieser Verpflich-
tung besteht, wenn Entscheidungen zu treffen sind, deren Verzégerung nennens-
werte wirtschaftliche oder rechtliche Nachteile fiir die Eigentlimergemeinschaft
nach sich ziehen wiirde und die Einholung der Zustimmung der Miteigentiimer
nicht rechtzeitig moglich oder Gefahr im Verzug ist. Auftragen, die in die Rechte
eines oder mehrerer Miteigentiimer eingreifen oder eine Anderung der zuletzt ge-
handhabten Ubung bewirken, hat der Verwalter nur dann nachzukommen, wenn
darliber die Zustimmung der Betroffenen oder die rechtskréftige Entscheidung ei-
ner Behérde vorliegt.

Jeder Miteigentimer wird der Hausverwaltung eine ladungsféhige Adresse im In-
land oder einen Zustellungsbevollméachtigten im Inland sowie eine E-Mail-Adresse
bekannt geben. Anderungen dieser Daten sind der Hausverwaltung unverziiglich
bekannt zu geben. Solite keine gesonderte Bekanntgabe erfolgen, erfolgt die Zu-
stellung an die Adresse des Wohnungseigentumsobjekts.

Regelung der Rechte und Pflichten

Flr die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentimer sowie deren Beziehung
untereinander gelten die Bestimmungen des WEG 2002 in der jeweils geltenden
Fassung, soweit in diesem Vertrag nicht abweichende oder ergénzende Bestim-
mungen vorgesehen sind.

Alle Wohnungseigentiimer anerkennen die nachstehend in den Punkten 5 bis 12
angefuhrten Bestimmungen zur Regelung der aus dem Mit- und Wohnungseigen-
tum abgeleiteten Rechte und Pflichten.

Die in diesem Vertrag festgelegten wechselseitigen Rechte und Pflichten gehen auf
die Rechtsnachfolger der derzeitigen Vertragsteile automatisch und uneinge-
schréankt tber. Im Fall der Ubertragung von Wohnungseigentumsanteilen, ist der
Ubertrager dennoch verpflichtet, diese Rechte und Pflichten auch ausdriicklich auf
seine Rechtsnachfolger zu (ibertragen und diese zur Uberbindung an alle kiinftigen
Rechtsnachfolger zu verpflichten, andernfalls haftet der Ubertrédger unbeschadet
der VeréuBerung fir alle Verpflichtungen persénlich weiter. Mehrere Eigentiimer
eines Wohnungseigentumsobjektes haften solidarisch.

Instandhaltung

Jeder Wohnungseigentimer ist verpflichtet, auf seine Kosten die ihm im Umfang
gemaB Punkt 9 zur ausschlieBlichen Nutzung zugeordneten Wohnungseigentums-
und Zubehorobjekte stets in gutem Zustand zu erhalten. Dies inkludiert die Ver-
pflichtung zur Wartung, Instandhaltung, laufenden Erneuerung und Erhaltung der
in Punkt 9 genannten Liegenschaftsteile und Einrichtungen, soweit es sich nicht
um ernste Schaden handelt, die nach dem Gesetz von der Eigentiimergemein-
schaft zu beheben sind.

Alle am Wohnungseigentumsobjekt auftretenden Schéden, die die librigen Mitei-
gentimer beeintrachtigen kénnten, sind dem Verwalter unverziiglich zu melden.
Dies betrifft insbesondere Schaden an Wasserleitungen, Heizung oder das Auftre-
ten von Ungeziefer,

Sofern ein Wohnungseigentiimer trotz schriftlicher Aufforderung Schiden an sei-
ner Wohnungseigentumseinheit bzw ausgehend von seiner Wohnungseigentums-
einheit, die in irgendeiner Weise die librigen Wohnungseigentiimer beeintrachtigen
kénnten, nicht rechtzeitig behebt, ist die Gemeinschaft nach Setzung einer ange-
messenen Nachfrist mittels eingeschriebenen Briefes zur Ersatzvornahme durch
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6.2
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6.6

hiezu befugte Gewerbetreibende auf Kosten des sdumigen Wohnungseigentiimers
berechtigt. Die Frist entfallt bei Gefahr in Verzug.

Bei der Durchfithrung von Instandhaltungsarbeiten sowie Reparaturen ist stets auf
das Erscheinungsbild der Liegenschaft sowie eine abgestimmte und einheitliche
Ausgestaltung Riicksicht zu nehmen.

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass zur Vorsorge fir kiinftige Aufwendungen,
insbesondere zur ordnungsgemd&Ben Erhaltung der allgemeinen Teile der Liegen-
schaft, das sind jene, die nicht in der Sondernutzung eines einzelnen Wohnungs-
eigentiimers stehen, eine Riicklage gebildet wird und die Beitrdge zu dieser Riick-
lage gem Punkt 6.1 aufgeteilt werden.

Aufwendungen / Abrechnung / Abstimmung

Die Aufwendungen fir die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten gemaB § 32 WEG
und die Betrédge fir die Riicklage gemaB § 31 WEG werden von den
Wohnungseigentliimern im Verhaltnis der Nutzwerte der
Wohnungseigentumsobjekte getragen, sofern in diesem Vertrag nicht ausdriicklich
anderweitige Regelungen getroffen werden; dies gilt daher insbesondere auch
dann, wenn Kosten nicht eindeutig zuordenbar sind.

Festgehalten wird, dass solange noch vor Wohnungseigentumsbegriindung
geschlossene dem Vollanwendungsbereich des MRG unterliegende Hauptmietver-
trage bestehen (sog "Altmietvertrage"), nur die Beitrage zur Riicklage sowie die
Kosten fiir die Erhaltung und Verbesserung zwischen den Wohnungseigentiimern
im Verhaltnis der Nutzwerte, die lbrigen Aufwendungen jedoch entsprechend
§ 17 MRG nach dem Verhéltnis der Nutzflichen des Mietgegenstandes zur
Gesamtnutzflache aufzuteilen sind. Sobald samtliche Altmietverhéltnisse beendet
wurden, gilt fir die Aufteilung der Betriebskosten die Regelung des Punktes 6.1.

Die jeweiligen Eigentiimer jener Wohnungseigentumsobjekte, fiir die aufrechte
"Altmietervertrége" bestehen, sind dazu verpflichtet, die librigen Wohnungseigen-
timer hinsichtlich allfélliger Anspriiche aus den jeweiligen Mietverhéltnissen voll-
kommen schad- und klaglos zu halten.

Die Aufteilung der Kosten des Betriebes, der Wartung, der Instandhaltung, der
Erhaltung sowie der Verbesserung der Aufzugsanlage erfolgt abweichend von dem
in Punkt 6.1 genannten Schliissel nach dem in entsprechend Anlage 6.4 genann-
ten Verhaltnis.

Sollten sich aufgrund von Anderungen der Nutzwerte der vertragsgegen-
sténdlichen Wohnungseigentumsobjekte Anderungen der grundbiicherlichen Mitei-
gentumsanteile der Wohnungseigentiimer ergeben, so gilt bei jenen Kosten, die
nach den obigen Bestimmungen im Verhéltnis der grundbuicherlichen Miteigen-
tumsanteile aufgeteilt werden, als vereinbart, dass die Anteilsdnderungen erst ab
dem ihrer grundbiicherlichen Durchfiihrung folgenden Jahresersten eine Anderung
des Aufteilungsschliissels bewirken; es finden daher keine Riickverrechnungen
aufgrund der gednderten Miteigentumsanteile statt. Gleiches gilt bei jenen Kosten,
die nach den obigen Bestimmungen im Verhéltnis der Nutzfldchen der Wohnungs-
eigentumsobjekte verteilt werden, flir nachtragliche Nutzflaichendnderungen. Auch
diese bewirken erst ab dem der Anderung folgenden Jahresersten eine Anderung
des Aufteilungsschlissels.

Zu den Aufwendungen gehéren unter anderem:

a) die Betriebskosten samt sédmtlichen éffentlichen Abgaben fiir die Liegenschaft,
insbesondere aber nicht ausschlieBlich die Kosten fiir die Versorgung des
Hauses mit Wasser, die entsprechende Beleuchtung der allgemein
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6.7

6.8

7.2

7.3

7.4

7.5

zuganglichen Teile des Hauses, die angemessene Versicherung des Hauses
(z.B. Leitungswasser, Feuer, Haftpflicht), Kosten fiir die Betreuung und
Instandsetzung der gesamten Wohnhausanlage, das Verwaltungshonorar
samt Umsatzsteuer zuziiglich aller Mahnspesen und Barauslagen sowie die
Kosten der Erhaltung der Wohnhausanlage;

b) sdmtliche mit dem Personenlift und sonstigen Gemeinschaftsanlagen in
Zusammenhang stehenden Kosten.

c) der Beitrag zur Riicklage im Sinne des § 31 WEG 2002. Die Hohe der
Ricklage berechnet sich nach dem Verhéltnis der Miteigentumsanteile und ist
vom Verwalter der Liegenschaft unter Bedachtnahme auf die voraussichtliche
Entwicklung der Aufwendungen festzulegen. Als Ausgangswert kommt ein
Beitrag von 50 Cent je WNutzwertanteil zur Vorschreibung. Der Betrag
unterliegt einer jadhrlichen Wertanpassung. Ein abweichender Beschluss der
Miteigentiimer ist mit Mehrheit im gesetzlichen Rahmen (derzeit des § 31 iVm
§ 28 Abs 1 Z 2 WEG 2002) zu fassen.

Solange noch Bestandobjekte des Hauses an "Altmieter" vermietet sind, berechnet
sich der Beitrag zur Hauptmietzinsreserve nach § 18 MRG iVm § 20 Abs 1 lit b
und c und § 16 MRG.

Der abweichende Aufteilungsschliissel aufgrund der schriftlichen Vereinbarung
zwischen allen Wohnungseigentiimern ist geméaB § 32 Abs 8 WEG 2002 im Grund-
buch ersichtlich zu machen.

Zahlungsmodalitidten

Der Hausverwalter wird die mit der Liegenschaft verbundenen Aufwendungen in
Form von monatlichen Akontozahlungen den Wohnungseigentiimern vorschreiben.
Diese Akontozahlungen sind mit den jahrlich tatséchlich anfallenden Aufwendun-
gen mit den Wohnungseigentiimern spatestens bis zum 30.6. des Folgejahres in
der zu erfolgenden Abrechnung zu verrechnen.

Die den Wohnungseigentiimern vorgeschriebenen Beitrdge sind bis zum 5. des
Kalendermonats zur Zahlung fallig.

Der Hausverwalter ist verpflichtet:

a) bis spatestens 30.6. eines jeden Jahres (oder einem frilheren gesetzlich
festgelegten Zeitpunkt) jedem Wohnungseigentiimer eine ordentliche und
richtige Abrechnung der Aufwendungen des vorangegangenen Kalender-
jahrs zu legen;

b) spdtestens vor Ablauf eines jeden Kalenderjahrs jedem Wohnungseigentii-
mer eine Vorausschau Uber die in absehbarer Zeit notwendigen, (ber die
laufende Instandhaltung hinausgehenden Erhaltungsarbeiten und die in
Aussicht genommenen Verbesserungsarbeiten, die dafir erforderlichen Bei-
trédge zur Ricklage sowie die sonst vorhersehbaren Aufwendungen, vor al-
lem die Bewirtschaftungskosten, und die sich daraus ergebenden Voraus-
zahlungen zur Kenntnis zu bringen.

Ein allfalliger Ausfall an Bewirtschaftungskosten, der durch Verzug bzw. Zahlungs-
unfahigkeit eines Miteigentiimers trotz zweckmé&Biger Einbringungsversuche ent-
steht, ist von der Gemeinschaft vorrangig aus der Riicklage zu tragen. Der Ver-
walter hat Regressanspriiche gegeniiber dem Sdumigen unter Ausniitzung des
Vorzugspfandrechtes (derzeit § 27 WEG 2002) geltend zu machen.

Bei nicht rechtzeitiger Bezahlung der oben angefiihrten Betrdage ist der Hausver-
walter berechtigt, Verzugszinsen von 5 %-Punkten Uber dem 1-Monats-EURIBOR
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p.a. einzuheben. Der Eigentiimergemeinschaft steht (derzeit gemaB § 27 WEG
2002) ein Vorzugspfandrecht zugunsten dieser Forderungen gegen einen Woh-
nungseigentiimer zu. Sind vom Hausverwalter Zahlungen von den Wohnungsei-
gentiimern trotz Exekutionsfihrung nicht innerhalb von acht Wochen beginnend
ab Exekutionsfithrung einbringlich zu machen, sind die daraus entstehenden Kos-
ten den Uibrigen Wohnungseigentiimern im Verhaltnis ihrer Nutzwerte anzulasten.

Nutzung der aligemeinen Teile

Alle allgemeinen Teile des Hauses, die nicht gemaB Punkt 9 zu einem Wohnungs-
eigentumsobjekt gehoren oder nicht dem ausschlieBlichen Nutzungs- und Verfu-
gungsrecht eines Wohnungseigentiimers zugewiesen sind, stehen im gemein-
schaftlichen Eigentum der Wohnungseigentimer.

Die Vertragsparteien halten fest, dass Eigengarten, Balkone, Loggien und Terras-
sen nicht zu den allgemeinen Teilen der Liegenschaft gehoren, sondern Zubehdr

zu den einzelnen Wohnungen sind.

Die Bereiche der Dachterrassen sind vom jeweiligen Wohnungseigentiimer des
Wohnungseigentumsobjektes, dem diese Dachterrassen als Zubehor zugeordnet
sind, dem Rauchfangkehrer bei Bedarf zuganglich zu machen.

Es ist keinem Wohnungseigentiimer gestattet, sich ohne Zustimmung aller Mitei-
gentimer Uber sein Wohnungseigentum hinaus Raume und Flachen, Einrichtungen
oder Vorrichtungen welcher Art immer zu schaffen, zuzueignen oder allgemeine
Teile ausschlieBlich zu nutzen.

Jeder Wohnungseigentiimer ist verpflichtet, das gemeinschaftliche Eigentum
schonend und pfleglich zu behandeln. Alle am gemeinschaftlichen Eigentum ent-
deckten Schaden sind dem Verwalter unverziiglich anzuzeigen. Jeder Miteigentu-
mer ist verpflichtet, Reparaturen des gemeinschaftlichen Eigentums unter scho-
nender Inanspruchnahme der vom Wohnungseigentum erfassten Rdume zu dul-

den.

Jeder Wohnungseigentiimer haftet den Ubrigen Miteigentiimern fiir schuldhafte
Beschadigungen und unsachgem&Be Behandlung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums.

Samtliche Vertragsparteien nehmen die allféllig abgeschlossenen Lieferungs- und
Dienstleistungseinzelvertrdge betreffend die Lieferung von Kaltwasser, Warmwas-
ser, Gas und das technische facility Management zustimmend zur Kenntnis und
verpflichten sich zum Abschluss derselben.

Umfang des Wohnungseigentums

Vom Wohnungseigentum sind folgende Teile des auf der Liegenschaft errichteten
Wohnhauses umfasst:
a) die Gesamtfliche der Wohnungseigentumsobjekte, einschlieBlich der

Innenflaiche der dazugehdrigen Balkone, Loggien und Terrassen samt
Wand- und Deckenputz, die Eigengérten sowie die Einlagerungsraume;

b) die in den Wohnungseigentumsobjekten vorhandenen, nicht tragenden
Zwischenwéande, sofern sie sich nur in einem Wohnungseigentumsobjekt
befinden;

C) die Portale und die Eingangstiiren zu den Wohnungseigentumsobjekten,

sowie die innerhalb dieser Einheiten vorhandenen Turen (inklusive
Eingangstiiren) samt Zargen;
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d) die sanitdren Anlagen innerhalb der Wohnungseigentumsobjekte samt den
fix eingebauten Einrichtungsgegenstanden und Heizungsvorrichtungen;

e) die Zu- und Ableitungen aller Art (sowie Zahl- und Messeinrichtungen) -
sofern nicht spezifiziert - ab der letzten nur fiir das einzelne

Wohnungseigentumsobjekt vorgesehenen Abzweigung oder Absperrung,
insbesondere jedoch fiir Strom (ab der Vorzahlersicherung), Wasser (ab
der dem Wohnungseigentumsobjekt zugeordneten Absperrung), die
Abwasserleitung, Telefon, Fernsehempfang, Internet; die
Schwachstromanlagen ab dem Wohnungseigentumsobjekt;

f) (soweit rechtlich zulédssig) Beschattungseinrichtungen auf Balkonen und
Terrassen (Markisen) sowie Jalousien an den AuBenseiten der
Fensterflachen;

g) Zahl- und Messeinrichtungen fiir Wassermenge fiir das jeweilige

Wohnungseigentumsobjekt, auch wenn sich dieser auBerhalb des
Wohnungseigentumsobjekts (zB im Stiegenhaus) befinden.

h) Bdden (inkl Estrich ohne Unterkonstruktion),
i) samtliche Ver- und Entsorgungsleitungen bis zu den Steigstrangen sowie
1) die Wartung und Instandhaltung der Heizkérper,

k) (soweit rechtlich zuldssig) Terrassen, Loggien und Balkone inklusive
Gelander und Verblechungen sowie der FuBbodenaufbau oberhalb der
Feuchtigkeitsisolierung; sofern aber an Terrassen, Loggien und Balkonen
ernste Schaden des Hauses auftreten, ist die Eigentiimergemeinschaft zur
Erhaltung verpflichtet, und

1 die den jeweiligen DachgeschoBwohnungen zugeordneten Klimagerite.

Ausdricklich festgehalten wird, dass die Erhaltung der Dichtheit samtlicher Dacher
von der Allgemeinheit zu verantworten ist, obwohl Dachterrassen und Loggien
vom Umfang des Wohnungseigentums umfasst sind.

Die Miteigentimer kommen (berein, dass die Ausliibung von jeglicher Form der
Prostitution, der Betrieb von Bordellen, oder Diskotheken, Sexshops sowie Wett-
und Glicksspiellokalen ausdriicklich verboten ist, und ein VerstoB gegen diese
Regelung zum Ausschluss des betreffenden Miteigentiimers fiihren soll.

Bauliche Anderungen

Die Vornahme von baulichen Anderungen an den Wohnungseigentumsobjekten,
die von auBen sichtbar oder erkennbar sind, bedirfen - abgesehen von einer al-
lenfalls erforderlichen behérdlichen Bewilligung - der ausdriicklichen Zustimmung
aller Wohnungseigentiimer. Nach auBen wirksamen Instandhaltungs- und In-
standsetzungsmaBnahmen diirfen das auBere Erscheinungsbild des Objekts nicht
wesentlich verandern (zB Farben, Materialien, etc) und haben gemaB dem Be-
stand zu erfolgen; sofern diese Voraussetzungen erfillt sind, genligt die schriftli-
che Einverstidndniserkldarung der Verwaltung, welche die Zustimmung der Mitei-
gentimer ersetzt.

Jeder Wohnungseigentiimer ist zum Umbau der in seiner ausschlieBlichen Nutzung
und Verfigung stehenden Raumlichkeiten gemaB § 16 WEG 2002 berechtigt. Dar-
Uber hinaus bzw. abweichend von der gesetzlichen Regelung vereinbaren die Ver-
tragspartner, dass bauliche Veranderungen im Inneren der einzelnen zur aus-
schlieBlichen Nutzung (iberlassenen Objekte und Zubeh&érobjekte auch ohne Ein-
holung der Zustimmung aller (ibrigen Wohnungseigentiimer vorgenommen werden
dirfen, sofern daflir keine baubehérdliche Bewilligung erforderlich ist, die Sub-
stanz des Geb&udes nicht beeintréachtigt wird und die (ibrigen Wohnungseigentu-
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mer hinsichtlich aller aus der Baufithrung erwachsenden Nachteile schadlos gehal-
ten werden. Werden bauliche MaBnahmen vorgenommen, die einer baubehdrdli-
chen Bewilligung bedirfen, so verpflichtet sich der jeweilige Miteigentimer eine
solche zu erwirken, alle damit zusammenhéngenden Kosten, insbesondere die ei-
ner allenfalls erforderlichen Neufestsetzung der Nutzwerte, vertraglichen Ande-
rung und die Kosten der grundbticherlichen Durchfiihrung zu tragen. Umbauten,
die in die tragenden Elemente des Objekts eingreifen, dirfen jedoch nur nach
vorheriger Zustimmung aller Wohnungseigentiimer vorgenommen werden.

Weiters erklaren die Vertragspartner unwiderruflich ihr Einverstdndnis, dass die
Einheiten, an denen aufgrund dieses Vertrags Wohnungseigentum begrindet wird,
kiinftig zusammengelegt oder derart unterteilt werden kdnnen, dass aus einer
Einheit zwei oder mehr selbstdndig benutzbare Untereinheiten entstehen, zwei
oder mehr bisher selbsténdige Einheiten zu einer Einheit zusammengelegt werden
und auch an diesen neu geschaffenen Einheiten Wohnungseigentum begriindet
wird, soweit die in der Tabelle angefihrten Einheiten in ihrer Widmung geandert
werden konnen. Alle damit zusammenhadngenden Kosten, insbesondere die einer
allenfalls erforderlichen Neufestsetzung der Nutzwerte, der vertraglichen Ande-
rung und die Kosten der grundbiicherlichen Durchfiihrung tragt der jeweilige Ver-
ursacher. Im Gegenzug verpflichten sich die Ubrigen Wohnungseigentimer, allfal-
lige erforderliche Unterschriften unentgeltlich und ohne Aufschub in der dazu er-
forderlichen Form zu leisten, und sich dariber hinaus auch bestméglich zu bemiu-
hen, allenfalls erforderliche Unterschriften dritter Personen (zB Pfandglaubiger,
Wohn- und Fruchtgenussberechtigte etc) unverziglich zu beschaffen; hierfir al-
lenfalls anfallende Beglaubigungskosten und Gebihren tragt der die Anderung
durchfiihrende Wohnungseigentimer.

Jedenfalls sind die mit baulichen Anderungen verbundenen Kosten, insbesondere
Kosten der Neufestsetzung der Nutzwerte, vertragliche Anderungen oder Ergén-
zungen sowie der grundbiicherlichen Durchfiihrung vom baufiihrenden Miteigen-
timer zu tragen. Die durch die baulichen Anderungen erforderliche Ubernahme
bzw. Ubertragung von Miteigentumsanteilen zur Herstellung der neuen Mindestan-
teile im Grundbuch erfolgt ohne Gegenleistung, sofern sich am Ausbau der Ubri-
gen Wohnungseigentums- und Zubehdrobjekte de facto nichts éndert.

Nutzung der Wohnungseigentumsobjekte

Jeder Wohnungseigentiimer ist verpflichtet, seine Wohnungseigentums- und Zu-
behérobjekte und deren Bestandteile gemaB Punkt 9 so zu warten, instandzuhal-
ten zu erhalten und zu beniitzen, dass die Nutzung anderer Einheiten oder allge-
meiner Flachen nicht beeintrachtigt wird und dass diese in ihrem Bestand nicht
gefdhrdet werden. Dies gilt insbesondere fiir Um- und Zubauten; der jeweilige
Miteigentiimer verpflichtet sich eine entsprechende Haftpflichtversicherung zu-
gunsten der {ibrigen Miteigentimer abzuschlieBen und sich bei der Vornahme von
baulichen MaBnahmen ausschlieBlich befugter Professionisten zu bedienen. Jeder
Wohnungseigentiimer hat das Betreten und die Beniitzung seines Wohnungsei-
gentums- bzw Zubehérobjekts zu gestatten, soweit dies zur Erhaltung der allge-
meinen Teile der Liegenschaft und der Behebung ernster Schaden des Hauses er-
forderlich ist. Bei Gefahr in Verzug ist dies unverziiglich nach entsprechender An-
zeige des Hausverwalters bei sonstiger Schadenersatzpflicht zu erméglichen. Zur
Gewéahrung der Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes verpflichten sich die Mitei-
gentiimer, die Portale und die Eingangstiiren zu den Wohnungseigentumsobjekten
optisch nicht wesentlich zu verédndern.

Das Gebaude dient zu Wohn- und Geschéftszwecken, wobei 6ffentlich rechtliche
Widmungen (Bauordnung) zu beachten sind. Das Recht in den einzelnen Wohnun-
gen auch geschéftlichen Tatigkeiten nachzugehen, die Ublicherweise in Wohnun-
gen ausgelibt werden (Biro, Kanzlei oder Ordination) ist auch ohne Zustimmung
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der iibrigen Miteigentiimer zuldssig, sofern sie nur mit geringen Auswirkungen auf 14.2
die (ibrigen Bewohner verbunden sind, also insbesondere keinen Larm verursa-

chen und nur mit einen eingeschranktem Parteienverkehr verbunden sind. Diese
geschaftliche Nutzung hat diese unter Wahrung der Interessen der tibrigen Ver- |
tragsparteien, insbesondere Beachtung, dass es sich in erster Linie um ein Wohn-

haus handelt, zu erfolgen. Stérungen durch Publikumsverkehr sind tunlichst zu

vermeiden und sind daher hinsichtlich Geschéftséffnungszeiten die ortsiblichen

und brancheniiblichen Standards einzuhalten. Ausdriicklich erlaubt ist die Nutzung 15.
der Wohnungen zur kurzfristigen Vermietung, wie zB via AirBnb oder &hnlicher

Plattformen. Im Fall der widmungskonformen geschaftlichen Nutzung eines Objek-

tes wird die Anbringung eines entsprechenden Schildes im Hauseingangsbereich in

ortsiiblichem AusmaB und nach Abstimmung mit der Hausverwaltung Gber GréBe

und Position gestattet.

11.3 Weiters stimmen die Vertragspartner auch einer Umwidmung von Wohnung auf
Biiro/Geschéftsraum und umgekehrt zu und verpflichten sich unwiderruflich far
sich und ihre Rechtsnachfolger alle dafiir erforderlichen Erkldrungen in grund-
buchsfahiger Form abzugeben.

12. Erklirungen iSd Wr Auslidndergrundverkehrsgesetzes

12.1 Die Geschéftsfihrung der SplusO Immo GmbH, FN 494518h erklart an Eides statt,
dass iSd des Wiener Ausldndergrunderwerbsgesetzes an der Gesellschaft Auslan-
der im Sinne des § 2Z 1 und Z 2 Wiener Auslandergrunderwerbsgesetzes Uber-
wiegend nicht beteiligt sind.

12.1 Die Geschéftsfiihrung der ROOFO4 SAKTOBOS GesmbH & CO OG, FN 456877d
erklart an Eides statt, dass iSd des Wiener Auslandergrunderwerbsgesetzes an der
Gesellschaft Ausldander im Sinne des § 2Z 1 und Z 2 Wiener Ausldndergrunder-
werbsgesetzes tiberwiegend nicht beteiligt sind.

13. Versicherungen

13.1 Der Verwalter ist erméchtigt, notwendige Versicherungen fir die Liegenschaft bzw
das Haus, sei es fiir gemeinschaftlich benutzte oder im Wohnungseigentum ste- 16.
hende Teile, abzuschlieBen.

16.
13.2 Die Entschadigungssumme aus einem Versicherungsvertrag ist voll zur Wiederher- |
stellung oder Instandsetzung des Hauses zu verwenden.
14. Spezialvollmacht
14.1 DORDA Rechtsanwalte GmbH, FN 188155z und Rechtsanwalt Dr Erhard Perl, e

geb 7.3.1978, jeweils einzeln und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertre-
tung und des Selbstkontrahierens, werden von den Vertragsparteien bevollmach-
tigt, allfdllige zur Durchfiihrung dieses Vertrages erforderliche Anderungen dieses
Vertrages vorzunehmen, alle zur Begriindung von Wohnungseigentum notwendi-
gen oder niitzlichen Nachtragserklérungen, einschlieBlich Aufsandungserklarun-
gen, im Namen einzelner oder aller Vertragsparteien abzugeben, sowie weiters die
Nutzwerte fir die Liegenschaft neu festzusetzen und die Zustimmung zu Nutz- 17i
wertgutachten zu erteilen, im Namen der Vertragsparteien Wohnungseigentums-

vertrdge und Nachtrége hierzu zu schlieBen, die Vertragsparteien im Grundbuchs- 17{
verfahren zur Berichtigung der Anteile in Folge Neufestsetzung der Nutzwerte zu {
vertreten und Uberhaupt alle im Zusammenhang mit einer Neufestsetzung der
Nutzwerte fiir die Liegenschaft erforderlichen oder nitzlichen Erklarungen abzuge-
ben und Schritte zu setzen, all dies in einfacher oder notariell beglaubigter Form.

WEM
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2 Diese Vollmacht ist von Seiten der Vollmachtgeber unwiderruflich. Sie erlischt
o auch nicht mit dem Tod der Vollmachtgeber. Die Vollmachtgeber verzichten aus-
driicklich darauf, im Vollmachtsbereich der DORDA Rechtsanwilte GmbH Hand-
lungen zu setzen, die denen des zuletzt genannten widersprechen oder zuwider-
laufen.

15.

16.
16.1

16.2

17,
17.1

Aufsandungserkldrungen

Die Vertragsparteien erteilen hiermit ihre ausdriickliche Einwilligung, dass ob der
in Punkt 1 ndher bezeichneten Liegenschaft EZ 248 KG KG 01307 Sechshaus die
nachfolgenden Eintragungen vorgenommen werden kénnen:

Im Gutbestandsblatt:

- die Ersichtlichmachung, dass mit dem Eigentumsrecht an dieser Liegenschaft
WOHNUNGSEIGENTUM untrennbar verbunden ist und

- die Ersichtlichmachung des Verwalters gemadB § 19 WEG 2002: namlich

der Dr. Langeder Immobilien Nfg GmbH, FN 418294p, 2340 Médling, Frau-
ensteingasse 7

Im Eigentumsblatt:

- die Teilung der in Anlage 2.1 Spalte C genannten jeweiligen Anteile der in der

Anlage 2.1 Spalte B genannten Miteigentlmer in die in Anlage 2.1 Spalte D
genannten Anteile, und

- ob dieser Anteile die Einverleibung des Wohnungseigentumsrechtes an den in
der Tabelle Anlage 2.1 in Spalte E genannten Wohnungseigentumsobjekten.

Im Lastenblatt:

- die Ersichtlichmachung des abweichenden Verteilungsschlissels gem § 32
Abs 8 WEG 2002 entsprechend Punkt 6 des Wohnungseigentumsvertrags im
laufenden Rang.

Rechtsnachfolge

Samtliche in diesem Vertrag festgelegten wechselseitigen Rechte und Pflichten
gehen auf Rechtsnachfolger der Vertragsparteien automatisch und uneinge-
schrankt Uber. Ubertragt ein Miteigentimer seine Miteigentumsanteile, so ist er
dennoch verpflichtet, samtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auch
ausdriicklich auf seinen Rechtsnachfolger mit der Verpflichtung zur weiteren zu

Uberbinden und den Verwalter von der Ubertragung sowie dem Stichtag dieses
Rechtsvorganges zu versténdigen.

Erfolgt dies nicht, haftet der lUbertragende Miteigentiimer unbeschadet der Veriu-
Berung fiir alle Verpflichtungen personlich weiter. Eigentiimerpartner, deren Antei-
le gemé&B § 13 WEG 2002 verbunden sind, haften fir die ihr Wohnungseigentums-
objekt betreffenden Verbindlichkeiten zur ungeteilten Hand.

Schlussbestimmungen

Diese Vereinbarung wird in einer Ausfertigung errichtet, welche nach grundbu-
cherlicher Durchfithrung dem Jeweiligen Verwalter, in Ermangelung eines solchen
der in der Praambel erstgenannten Vertragspartei, zur treuhdndigen Verwahrung
Ubergeben wird. Jeder Vertragsteil ist berechtigt, auf seine Kosten eine einfache
oder beglaubigte Kopie dieses Wohnungseigentumsvertrages zu verlangen.

WEV 1150 Wien, Ortnergasse 7 (2019-03-18)_final.doc




17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

-12 -

Die mit der Errichtung und Durchfiihrung dieses Wohnungseigentumsvertrags ver-
bundenen Kosten, Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Kosten der Nutzwert-
festsetzung werden von SplusO und ROOF04 je zur Halfte getragen.

Die Vertragsparteien halten fest, dass dieser Vertrag zur Ganze der Schriftform
unterliegt und dass keinerlei Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen. Ande-
rungen oder Erganzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Dies gilt
auch fiir einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungiltig sein oder werden, so
beriihrt dies nicht die Giiltigkeit der ubrigen Bestimmungen. Im Fall der Ungliltig-
keit einzelner Bestimmungen verpflichten sich die Vertragsparteien, die ungltige
Bestimmung durch eine andere Bestimmung zu ersetzen, welche dem rechtlichen
und wirtschaftlichen Gehalt der ungiltigen Bestimmung bestméglich entspricht.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages mit Bestimmungen der Kaufver-
trage lber die VerduBerung der Miteigentumsanteile im Widerspruch stehen, so
gelten jedenfalls die Bestimmungen dieses Wohnungseigentumsvertrages.

Die dem Wohnungseigentumsvertrag als Anlage 2.1 angeschlossene Tabelle bildet
einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages.

Anlagen:
Anlage 1.2 Nutzwertgutachten

Anlage 1.3  Gutachten gem § 6 Abs 1 Z 2 WEG
Anlage 2.1  Tabelle
Anlage 6.4  Aufteilung Lift

Wien, am 2.4.2019

j’;)/(‘ Oﬁz'_()ﬁ{(.}' U J\\ )-? )Q P N/

SplusO Immo GmbH ROOFO4 SAKMA%esmbH & CO 0G
FN 494518h FN 456877d

ROOFo4 Befetligangs Gt
N 46189 F

als mit diesem Vertrag bestellte Hausverwaltung:

p

e

&
Dr. Langeder Immobilien Nfg GmbH
FN 418294p
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Anlage 1.2

DORDA Rechtsanwélte GmbH I




Arch. Dipl.Ing. CLAUDIA HAMMERL ZIEGLERGASSE 73/7, 1070 WIEN

NUTZWERTBERECHNUNG

——— For die Festsetzung der Nutzwerte gemaR § 9/1 WEG 2002

1150 Wien -
Ortnergasse 7
__EZ. 248, Kat.Gem. 01307 Sechshaus

Grundlagen:

1) Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG 2002, inkl. Wohnrechtsnovelle 2008)

Pliane und Bescheide vom
18. Mai 2018, MA 37/15-138312-2017-1 Einreichplan

2) Beschein. gem. § 6 Abs.1 Ziff.2, WEG 2002 d. Arch.Dipl.Ing. Claudia Hammerl
3) Nutzflachenaufstellung vom 25.06.2018 von Arch. DI Claudia Hammert

Auf der Liegenschaft befinden sich laut Bescheinigung geman § 6 Abs. 1 Ziff. 2 WEG 2002
folgende wohnungseigentumstaugliche Objekte:

30 wohnungseigentumstaugliche Objekte

Diese gliedern sich auf wie folgt:

wohnungseigentumstaugliche Objekte Anzahl bewertet | nicht bewertet

Wohnungen 26 26 0 B
Lokale - 3 13 4 0o
Werkstatt 1 1 0o

Es befinden sich auf der Liegenschaft noch weitere, bisher noch nicht angefiihrte
sglbsténdige R&umlichkeiten, an denen Wohnungseigentum gemafd § 3 Abs. 3, WEG 2002
nicht begrindet werden kann.

1 Mallraum im Erdgeschoss
1 Fahrradabstellraum im Erdgeschoss

Nutzwertberechnung 25.06.18-07.03.19, 1150 Wien, Ortnergasse 7, EZ 248, KG. Sechshaus Seite 1




Gemal § 2 Abs. 2"|etzter Satz WEG 2002 befinden sich auf der Liegenschaft 0 Abstellplétze
for KFZ im Freien.

Im Sinne des § 6 Abs. 1 Ziff. 2 letzter Halbsatz WEG 2002 befinden sich auf der
Liegenschaft 2 wohnungseigentumstaugliche Abstellplatze fir KFZ in einer Garage

Auf der Liegenschaft befinden sich noch folgende, den wohnungseigentumstauglichen
Objekten zuordenbare (bewertet) nicht zuordenbare (nicht bewertet) Zubehorteile im Sinne
des 2 Abs. 3 WEG 2002:

_Z:xbehérteile T _Anzah_l_ _[ _I_Je_wertet_ T
Kellerabteile - e o |
GangWCs | nn 1
Erlauterungen:

1) Die in den Nutzwerten angefithrten Regelnutzwerte wurden nach der allgemeinen
Verkehrsauffassung festgesetzt, wobei als Regelnutzwert pro m? (RNW/m?) der Wert
1 als Bezugsbasis dient. Die Vergleichswohnung fiir die der Regelnutzwert 1 gilt, ist
die Top 10+11 und 12+13 im 1. Stock.

2) Der Nutzwert eines wohnungseigentumstauglichen Objektes oder eines Zubehor-

teiles wird unter Rundung der Dezimalstellen einer ganzen Zah! ausgedriickt, wobei
Dezimalstellen unter 0,5 durch Abrundung und ab 0,5 durch Aufrundung zu
beriicksichtigen sind (§ 8 Abs. 1 erster Satz WEG 2002).

3) Nutzwerte, deren errechneter Wert unter eins liegt, werden auf eins aufgerundet (§ 8
Abs. 2 WEG 2002).

4) Die Terrassen und Balkone werden im Sinne des § 8 Abs. 2 WEG 2002 durch einen
Zuschlag zum Regelnutzwert  des wohnungseigentumstauglichen Objektes
werterhdhend beriicksichtigt, (25 % des RNW far die Terrassen und Balkone). Hierbei
wird die Nutzflache mit dem anzuwendenden Regelnutzwert des Objektes multipliziert
und der daraus im Sinne des § 8 Abs. 1 WEG 2002 errechnete Einzelnutzwert dem
Nutzwert des selbsténdigen Objektes hinzugerechnet. Der an das Wohnungseigen-
tumsobjekt anschliefende Garten wird mit 10 % des RNW werterhdhend
berticksichtigt.

5) Anlass der Nutzwertfestsetzung ist die Errichtung von Dachgeschoss-Wohnungen,
der Einbau eines Liftes sowie Anderungen in den bestehenden Objekten
(Wohnungszusammenlegungen).

Nutzwartherechnung 25 06.18-07.03.19, 1150 Wien, Ortnargasse 7, 127 248, (5. Sechshaus Heild



_ MERL ZIEGLERGASSE 73/7, 1070 WIEN

Arch. Dipl.Ing. CLAUDIA HAM

Ermittiung der Nutzwerte

Wohnwng | RNwW [ 100
yvon | RNwW 1,10
Lokale — — 110
Werkstatte Keller = — ___RNW mtn 06
Gegne: — ——RNW £.50
Terrassen 25 % vom RNW des zugehorigen Objektes | I
Balkone 25 % vom RNW des zugehérigen Objektes | | o
Garten 10 % vom Regelnutzwert des zugehdrigen Objektes | e 0
Ermittlung der Abstriche und Zuschlige

Fur Lage im Erdgeschoss = ”-10.00 i | % A1 )

far ausschlieliche Stralenlage | -500 % A2

fur fehlenden Vorraum ) B 2,50 % A3

fur Gangkiche ohne direkte Belichtung und Beluftung -2,50 % A4 |
Ifiir fehlendes WC im Wohnungsverband -10.00 % A5

fur fehlendes Bad im Wohnungsverband -10,00 % A6
far Raume mit fehlender direkter Beliiftung und Belichtung -10,00 % A7
Far ,Zimmer-Kiiche" Wohnung- -5,00 % A8

fur Dachschrégen, Dachfiachenfenster, Dachgauben -10,00 % A9

B ) %
Fur reine Hoflage +5,00 % Z1
fur Wohnung im Dachgeschoss 10,00 % Z2

%

Nutzweﬂberechnung 25.06.18-07.03.19, 1150 Wien, Ortnergasse 7. EZ 248, KG. Sechshaus Seite 3




Arch. Dipl.Ing. CLAUDIA HAMMERL

Ermittlung des Nutzwertes per m2

ZIEGLERGASSE 73/7, 1070 WIEN

Geschoss Top | Gegenstand RNW | Abschiage, Zuschlage % | NW/m2
KELLER A Werkstatte 06 0 06
PARTERRE 3 Lokal 11 0 11
PARTERRE 4 Lokal 1,1 o 1.1
PARTERRE 5 Lokal 1.1 0 11
PARTERRE 6+9 | Wohnung mit Garten 1 A1,A3 A4 AT, Z1 -20 08
Garten 10% 0,80*0,1= 0 0,08
Sang-WeIt. Plen 0,5 0 0,5
1. STOCK 10+11 | Wohnung 1 0 1
1. STOCK 12+13 | Wohnung 1 0 1
1. STOCK 14 | Wohnung 1 |A3, A5 A8 Z1 -175| 0,825
1. STOCK 15 | Wohnung mit Balkon 1 |A3 A4A5, A6, ABZA1 -25 0,75
Balkon 25% 0,75%0,25= 0,1875
1. STOCK 16 | Wohnung mit Balkon 1 |A3, A4,A5 A6, ABZ 1 -25 0,75
Balkon 25% 0,75%0,25= 0,1875
1. STOCK 17 | Wohnung 1 |A3,AS A8 Z1 -175| 0825
2. STOCK 18+19 | Wohnung 1 |A4,AB 12,5| 0875
2. STOCK 20 |Wohnung 1 |Aa2, A3, A4, A5 ABA 8| -35 0,65
2. STOCK 21 | Wohnung 1 | A3, A5, A6, 225 0,775
2. STOCK 22 | Wohnung 1 |A3,A5 A8, Z1 -17,5| 0825
2. STOCK 23 | Wohnung mit Balkon 1 |A3, A4A5, A8, ABZA -25 0,75
Balkon 25% 0,75%0,25= 0,1875
2. STOCK 24 Waohnung mit Balkon 1 A3, A4 A5, AG, A8Z1 -25 0,75
Balkon 25% 0,75"0,25= 0,1875
2. STOCK 25 | Wohnung 1 |A3, A5, A8 Z1 47,5| 0825
3. STOCK 26 | Wohnung 1 | A3, A5, AB, 225| 0,775
3. STOCK 27 | Wohnung 1 |Aa2 A3 A4 A5 A6 AB -35 0,65
3. STOCK 29 | Wohnung 1 |A5, A6 -20 038
3. STOCK 30 |Wohnung 1 |A3, A5 A8 Z1 17,5 0825
3. STOCK 31 | wohnung mit Balkon 1 |A3, A4A5, A8, ABZH -26 0,75
Balkon 25% 0,75*0,25= 0,1875
3. STOCK 32 | Wohnung mit Balkon 1 |A3, A4.A5, A6, ABZ1 -25 0,75
Balkon 25% 0,75%0,25= 0,1875
3. STOCK 33 | Wohnung 1 A3, A5, A6, Z1 17,5| 0,825
1.DG 34 Wohnung m. Terrasse 1 A3, A9 22 25| 0975
2.DG Terrasse 25% 0,975%0,25= 0,24
1. DG 25 | wWohnung m. Terrasse 1 |A3 A4 21 25| 0975
2.DG Terrasse 26% 0,975%0,25= 0,24
1.0G 36 Wahnung m. Balk. Terr. 1 A3,A8,21,Z2 25 1,025
Balkon 25% 1,025%0,25= 0,26
2.DG Terrasse 25% 1,025*0,25= 0,26
1.DG 37 | Wohnung m. Balk. Terr. 1 |A3,A9,21,22 25 | 1025
Balkon 25% 1,025"0,25= 0,26
2.DG Terrasse 25% 1,025"0,25= 0,26
Nutzwertberechnung 25.06.18-07.03.19, 1150 Wien, Ortnergasse 7, E7Z 248, KG. Sechshaus Seil




LAl A e R <

s der wohnungseigentumstauglichen Objekte

des Nutzwerte
a B TOP Nr. | Bestandgegenstand Nutzfiiche | NW/m2 | Einzel NW | Gesamt NW
r
— A Werkstatte 12549 0.6 75 75
%E 3 Lokal 38,36 1.1 42 42
DARTERRE 4 |Lokal 27.92 1.1 3N 31
PARTERRE 5 Lokal 37.48 1.1 41 41
'PARTERRE | 649 | Wohnung mit Garten 126,93 0.8 102
Garten 91,16 0,08 7
Gang-WC* it. Plan 1.2 0,5 1 110
1. STOCK 10+11_ | Wohnung 70,76 1 71 71
5 1. STOCK 12+13 | Wohnung 68,91 1 69 69
) 1. STOCK 14 Wohnung 36,44 0,825 30 30
'S 1. STOCK 15 | Wohnung m Baikon 27.23 0.75 20
> Balkon 12,6 0,1875 2 22
& 1. STOCK 16 Wohnung m Balkon 27,23 0,75 20
'g Balkon 126 | 0,1875 2 22
; 1. STOCK 17___ | Wohnung 36,39 0,825 30 30
e 1. STOCK 18+19 | Wohnung 70,91 0.875 54 62
5 2. STOCK 20 | Wohnung 28,85 065/ 19 19
5 2. STOCK 21 |Wohnung 38,06 075 29 29
75 2. STOCK 22 |wohnung 36,96 0,500 1 30
5 2. STOCK 23 |Wohnung m Balkon 27,83 0,75 21
375 Balkon 12.6 0,188 2 23
25 2. STOCK 24 Wohnung m Balkon 27,83 0,75 21
75 Balkon 12,6 0.188 2 23
65 2. STOCK 25 | Wohnung 36,91 0,825 30 30
8 3.8TOCK 26 | Wohnung 38,00 0,775 29 29
325 3.5TOCK 27 | Wohnung 28,85 0,650 19 19
75 3.STOCK 290 | Wohnung 67.35 0,800 54 54
875 3.5TOCK 30 | Wohnung 36,96 | 0825 30 30
i;?r 4 3.5TOCK 31__| Wohnung m Balkon 27,83 0,75 21
e Balkon 12,6 0,188 2 23
975 3.8TOCK 32 Wohnung m Balkon 27,83 0.75 21
24 Balkon 12.6 0,188 2 23
p 3.8TOCK 33 | Wohnung 36.91 0,825 30 30
.24 1. DG 34 Wohnung mit Terrasse 104,76 0.975 102
,025 2.DG Terrasse 21,43 0,240 5 107
),26 1.DG 35 |Wohnung mit Terrasse | 105,48 0,975 103
),26 2. DG Terrasse 21,43 0.240 5 108
025 1.0G 36 |Wohnung m. Balk. Terr. | 74,25 1,025 76
0,26 Balkon 10,22 0,260 3
0,26 f Ble Terrasse 3212 | 0260 8 87
- L0G | 37 Wohnung m. Balk. Terr. | 73,67 1,025 76
e —— Balkon 10,22 0,260 3
Gosami Ny Terrasse 32,12 0,260 8 87
— 1356
aus Sel NUtZWert_be,-oUh,]ng 25.06.18-07 03,19, 1150 Wien, Ortnergasse 7. |




Arch. Dipl.Ing. CLAUDIA HAMMERL ZIEGLERGASSE 73/7. 1070 WIEN

Zusammenstelluhg aller Nutzwerte

Geschoss TOP Nr. |Bestandsgegenstand
[KELLER A |Werkstatte
PARTERRE 3 |Lokal -
PARTERRE | Lokal
PARTERRE | 5 Lokal ~ o
PARTERRE 6 |Wohnung mit Garten u
1. STOCK 10+11_[Wohnung : . .
1. STOCK 12413 [Wohnung | 69
1. STOCK 14 |Wohnung | 30
1. STOCK 15 |Wohnung mit Balkon 22
1. STOCK 16 \Wohnung mit Balkon o o | 22
1. STOCK 17  |Wohnung _ - | 30
2.STOCK 18+19 |Wohnung 62
> STOCK | 20 |Wohnung = - 19
2. STOCK 21 |Wohnung | . 29
2. STOCK 22 |Wohnung . - | 30
2. STOCK 23 |Wohnung mit Balkon 23
2. STOCK 24  |Wohnung mit Balkon | 23
2. STOCK 25 |Wohnung 30
3. STOCK 26 |Wohnung o - 29
3. STOCK 27  |Wohnung |19
3. STOCK 29 |Wohnung 54
3. STOCK 30 |Wohnung | _ 30
3. STOCK 31 |Wohnung mit Balkon 23
3, STOCK 32 |Wohnung mit Balkon L 23
3. STOCK | 33 |Wohnung B |30
1DG+2DG | 34 |Wohnung mit Terrasse 107
10G6+2DG 35 |Wohnung Terrasse’ o p— 108
6 |Wohnung mit Balkon, Terrasse 87
~|Wohnung mit Balkon, Terrasse | | 87
e =
I S _11356]

 *Gang WG markiert im Pian,

summe der Nutzwerte aller Liegenschaftsanteile ist 1356.

Wien, am 07. Marz 2019

Nutzwertberechnung 25.06.18-07.03.19, 1150 Wien, Ortnergasse 7, EZ 248, KG. Sechshaus Sel
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B ing. CLAUDIA HAMMERL ZIEGLERGASSE 73/7, 1070 WIEN

NUTZFLACHENAUFSTELLUNG

Fir die Festsetzung der Nutzwerte
der Liegenschatft in

1150 Wien
Ortnergasse
EZ. 248, Kat.Gem. 01307 Sechshaus

Grundlagen:

Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG 2002, inkl. Wohnrechtsnovelle 2006)

Plane und Bescheide vom
15. September 2017, MA 37/15-198140-2017-1 Einreichplan
Nutzfiachenaufstellung vom 25.06.2018 von Arch. Dipl.ing. Claudia Hammerl

Flachenberechnungen:
Rechteck: Lange x Breite (A x B)
Dreieck: Seite A x Hbhe A: 2 (AxB: 2)

Nutzfléchenaufst. 25.06.18-07.03.19, 1150 Wien, Ortnergasse 7, EZ 248, KG. Sechshaus Seite 1




(Bozsichnung | Berechnung Ax B:2

Top A Werkstatte

Vorraum
Werkstatte
Magazin
WC

— —

ELR.1
ELR. 2
ELR.3
ELR. 4
ELR. 5
ELR.6
ELR. 7
ELR. 8
ELR.9
ELR. 10
ELR. 11
ELR. 12
ELR. 10
ELR. 11
ELR. 12
ELR. 13
ELR. 14
ELR. 15
ELR. 16
ELR. 17
ELR. 18
ELR. 19
ELR. 20
ELR. 21
ELR. 22
ELR. 23
ELR. 24
ELR. 25
ELR. 26
ELR. 27
ELR.28
Einlagerungsraume
Ges.:

—

[GESAMTFLACHE

PARTERRE

Mallraum
Fahrradabsteliraum

KELLER Top A

it. Plan
it. Plan
it. Plan
It. Plan___

keine F-Angabe It Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe \t. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe t. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe t. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe it. Pian
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe It. Plan
keine F-Angabe it. Plan
keine F-Angabe it Plan
keine F-Angabe It. Pian

28 Einlagerungsraume

e

] KG Toé A Ges.: e

it. Plan
it. Plan

T 12548

" m?® |Flachem®

24,97
73,24
24,97
231




it. Plan 7.12
it. Plan 15?:(;20
. it. Plan 26
Gasseniade” It. Plan i B 1238 N
e o [ a8 ]
1,13
it Plan .
Gang-WC It. Plan 1,13
Gang-WC
ToP4lokal
712
Kuche it. Plan nie
Gassenladen it. Plan — - — -
TOPS5, Lokal
9,12
Koche It. Plan 1032
Kabinett it. Plan 18'04
Gassenladen It. Plan : s
[%P 6-9, W&mung ) _| -
0
Kuche it. Plan 273
Bad it. Plan 9.85
Kabineft it. Plan 18’39
Zimmer it. Plan 19,13
Zimmer It. Plan 19I06
Zimmer It. Plan 17.32
Zimmer It. Plan 3.92
Kochnische It. Plan 2.90
Vorraum it. Plan 1.20
WC it. Plan 9.19
Kabinett it. Plan 10.23
Kabinett it. Plan - i
g = | 126,93]
Garten 912c1) 6
Gang-wc * It. Plan 1,
GESAMTFLACHE PARTERRE 230,69 |
1.8Tock !
' g-‘&g It. Plan 1,26
i It. Plan 1,26
Shaufst 08.18-07.07.19. 1950 Wien Orthergasse 7, EZ 248, KG, Bechshiaus Saile



Ankica
Hervorheben
Hier sind es 13, nicht 11 WCs

Ankica
Hervorheben
es kommen noch WCs, Bad und Gänge dazu


/ avch Eroling, CLAUDIA HAMME R

[TOP 11+12 Wohnung 7

Vorzimmer it. Plan 400 Egﬁ
Bad it. Plan 740 |
WC It. Plan 126 Gang
Kiche it. Plan 9,00 Gang
Kabinett It. Plan 10,30 Gang|
Zimmer it. Plan 18,00 Gang
Zimmer [N I—————— 2080 :
7076 "
ﬁap?mﬁﬁu@ l Vo
Kach
Vorzimmer it. Plan 2,08 \Ié:b )
Bad tt. Plan 7,45 | 7
WC it. Plan 1,26 Zim '_
Kuche it. Plan 9,10
Kabinett it. Plan 6,08
Absteliraum it. Plan 404
Zimmer it. Plan 18,10
Zimmer It. Plan - - 2080
6891 |
lTOP 14, Wohnung _l
Kuche it. Plan 8,93
Kabinett it. Plan 10,11
Zimmer it. Plan - - - 1740 -
\ 36,44 |
lTOP 15; Wohnun§ |
Kuche It. Plan 7,23
Zimmer it. Plan o 20,00
Batkon it. Plan 10,60
[ToP 16, Wohnung___J
Kuche it. Plan 7,23
Zimmer - t.Plan 20,00 o
2123 |
Balkon It. Plan 10,60
[ToP 17, Wohnung J
Kuche it. Plan 8,93
Kabinett it. Plan 10,11
Zimmer it Plan e = IR —
1 3639 |

Nugzflachenaufst 25 (6 18-07.03 10, 1150 Wien. Ortnergasse 7 g7 248, KG. Sechsiaus
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e pipl.Ing. CLAUDIA HAMMERL ZIEGLERGASSE 73/7, 1070 WIEN
S S —
ng-WC it. Plan 1,26
g c 1t. Plan 126
Gang
Gang-WC it. Plan 1,26
Gang- it. Plan 1,26
TOP 18+19, Wohngqg_]
Vorraum it. Plan 2,80
Kuche it. Plan 7.45
Vorraum it. Plan 9,12
| Kabinett It. Plan 10,32
Zimmer It. Plan 18,56
Zimmer it. Plan 21,40
| 6965 |
[TOP 20, Wohnung |
Kache It. Plan 7,45
:] Zimmer It. Plan 21,40
| 2885
| TOP 21, Wohnung |
= Kuche It. Plan 9,12
] Kabinett It. Plan 10,32
Zimmer It. Plan . 18862
38,06
| TOP 22, Wohnung |
g Kiche it. Plan 8,93
Kabinett It. Plan 10,11
Zimmer ft. Plan 17,92
| 3696 |
| TOP 23, Wohnung |
- Kuche It. Plan 7.23
3 Zimmer ft. Plan 20,60
[ 2783 |
Balkon it. Plan 10,60
! TOP 24 Wﬁhnun
y it. Plan 7,23
— It. Plan. . 20,60
30| [ 2783 |
6,06 . Plan 10,60

hen . 25.0
6.18-07.03.15, 1150 Wien, Ortnergasse 7, EZ 248, KG. Sechshaus Seite 5



Ankica
Hervorheben
1 WC kommt dazu


Arch. Dipl.Ing. CLAYDIA HAMMERL ZIEGLERGASSE 73/7, 1070 WIEN

[ToP 25, Wohnung _ ]

Kiche it. Plan 8,93
Kabinett it. Plan 10,11
,Z!r_nr_n_ei___;_;“_-ﬂ,a_'i___ = I ———— 1787
36.91

[GESAMTFLACHE 2.STOCK 22018 |
[3.sTOCK e i |
Gang-WC it. Plan 1,26

Gang-WC it. Plan 1,26

Gang-WC It. Plan 1,26

Gang-WC it. Plan 1,26
[ToP 26, Wohnung_____

Kuche it. Plan 9,12

Kabinett it. Plan 10,32

Zimmer RPan - 18,58

[ 3800 | |

[ToP 27, Wohnung —

Kuche it. Plan 7.45

Zimmer it. Plan o B 21,40

i '28;85.- l

‘ TOP 29 Wohnung [

Vorraum it. Plan 912

Kuche it. Plan 7.45

Kabinett it. Plan 10,32

Zimmer {t. Plan 18,62

Zimmer it. Plan

[ToP 30, Wohnung l

Kiache it. Plan 8,93

Kabinett it. Plan 10,11

Zimmer = it. Plan ) i - 17,92

| 36,96

[ToP 31, Wohnung !

Kuche it. Plan

Zimmer . Plan

L —

Nutzflachenaufst. 25.06.18-07.03.19, 1450 Wien, Ortnergasse 7. EZ 248, KG. Sechshau



Ankica
Hervorheben
36,91 wurde hier vergessen

Ankica
Hervorheben
1 WC dazugekommen

Ankica
Hervorheben
im Plan 66,91+ WC

Ankica
Hervorheben
36,30

Ankica
Hervorheben


TOP 33, Wohnung
Koche It. Plan 8,93
Kabinett It. Plan 10|11
Zimmer ~ it.Plan . 17,87
| 3691 |
[GESAMTFLACHE 3.STOCK 263,73 |
. [1.pAcCHGESCHOSS ~ 1
800 |
[TOP 34, Wohnung |
1. Ebene
Wohnkiiche 6,05%4,95+1,3*3,4= 34,37
2885 |  Gang 2,4*1,1+0,850,8= 3,32
wWC 1,5%1= 1,50
Bad 3,3*1,8+1,2*0,51= 6,55
Zimmer 4,7*3,35+1,25°0,7= 16,62
Zimmer 2,6°4,05= 1063
| 72,89
|TOP 35, Wohnung |
1. Ebene
67,35
- Wohnkiche 6,05*4,95+1,3*3, 4= 34,37
Svang 2,4*1,1+0,850,8= 3,32
. C 1,5%1= 1,50
Z;‘: 3 31*1,8+1,7%0,51= 6.83
e 4,7%3,35+1,25%0,7= 16,62
2.6%4,05= 10,53
=4 73,16
~ 6,15%4,72+1,35"3,1= 33,21
[ 2783 | 2,461 08-0,5*0,13+0,85%0,8= 3,27
. “Naufst. . . . -
chshau$ 5¢ 25'%-18-07.03.19, 1150 Wien, Ortnergasse 7, EZ 248, KG. Sechshaug Seite 7



Ankica
Hervorheben

Ankica
Hervorheben


A Diphing CLAUDIA HAMMIRL

weC ' 1,35%0,95= 1,28
Bad 3.31%1,8+1,70,51= 6,83
Zimmer 4 46*3,42+0,97°0,7= 15,93
Zimmer - 284*414= - 11,76
T 72.28)
Balkon It. Plan 10,22
| TopP 36, Wohnung 1
1. Ebene
Wohnkache 6.15%4,72+1,36"3,1= 33,21
Gang 2.4*1,1+0,85°0,6= 3.15
e 1,43%0,95= 1,36
Bad 3.31%1,841,7°0,51= 6,63
Zimmer 4.463,42+0,97°0,7= 15,93
Zimmer 2.84*4.14= = . 11,76 [GESA
[ 7205] i
Balkon it. Plan 10,22
[ GESAMTFLACHE 1. DACHGESCHOSS 290,38 | o

e

[2. DACHGESCHOSS _ , -

‘TOP 34, Wohnung |

2. Ebene
Abstellraum I 31 ;87 l

Terrasse it. Plan 21,43
[ToP 36, Wonnung |

2. Ebene

Abstellraum 3I1*1,66+7.4*3.45+1 ,45‘0,53+D,15*5,84= l 32,32 |
W 105.48

Terrasse it. Plan 21,50

[ToP 36, Wohnung |

2. Ebene

Absteliraum 1%1,97= I T

Nutzflachenaufst 26 06 18-07.03.19, 1 150 Wien, Ortnergasse 7 EZ 248, KG. Sachashaus E



72,28

ZIEGLERGASSE 73/7. 1070 WIEN

grch. DiP Ing. CLAUDIA HAMMERL

S — | 7a25]

Terrasse It. Plan 32,12

TOP 37, Wohnung Sl

2. Ebene

Abstellraum 1"1,62= o [ 182
Top 37 Ges.: | 73.67|

Terrasse it. Plan 32,15
[cESAMTFLACHE 2. DACHGESCHOSS 67,78 |
[GESAMTNUTZFLACHE WOHNUNGEN, LOKALE | 147421 |
[ GESAMTFLACHE BALKONE | 84,04 |
[GESAMTFLACHE TERRASSEN [ 107,20 |

Wien, am 07.Marz 2019

Ehaufs
& 25-06-18-07.03.19, 1150 Wien, Ortnergasse 7, EZ 248, KG. Sechshaus Seite 9



Ankica
Hervorheben
Woher kommt diese Zahl





Anlage 1.3

DORDA Rechtsanwalte GmbH




- GUTACHTEN

@ittlung der selbstandigen Raumlichkeiten gemag § 6 Abs. 1 Ziff. 2 WEG 2002 |

Ortnergasse 7
EZ. 248, Kat.Gem. 01307 Sechshaus

Geman § 6 Abs. 1 Ziff. 2 WEG 2002 befinden sich auf der obgenannten Liegenschaft
30 wohnungseigentumstaugliche Objekte
Diese gliedern sich laut Baubestand auf wie folgt:
26 Wohnungen
1 Werkstatte
3 Lokale
Weiters befinden sich gem. § 2 Abs. 2 letzter Satz WEG 2002 auf der Liegenschaft
0 Kfz-Abstellplidtze im Freien

im Sinne des § 6 Abs. 1 Ziff. 2 letzter Halbsatz WEG 2002 befinden sich auf der
Liegenschaft insgesamt

0 wohnungseigentumsféhige Kfz-Abstellplitze in einer Garage

Grundiage dieses Gutachtens bilden gemal § 6 Abs. 2 WEG 2002 der baubehdérdlich
genehmigte Plan vom:

Plane und Bescheide vom 18. Mai 2018, MA 37/15-138312-2017-1 Einreichplan
NW-Gutachten und Nuizflachenaufstellung vom 25. Juni 2018
von Arch. Dipl. Ing. Claudia Hammer

Wien, am 07. Marz 2019

Geh.t an:

1) Antragsteller(vertreter)
2) MA 37 Baupolizei zur Kenntnis




Anlage 2.1

DORDA Rechtsanwéite GmbH




Anlags 2.1

Tabelle
C
vorldufige/
Lfd. Bastand- Mutzildche
Name bisherige Anteile TOP Mr. .
Nr. Gegenstand in m2
Anteile
Splus® Immo GmbH 774/1356 75/1356 A Werkstatte Werkstétte 125,49
t FN 494518h
ROOFO4 SAKTOBOS
) GesmbH & CO OG 582/1356 42/1356 3 Lokal Lokal 38,36
FN 456877d
ROOFQ4 SAKTOBOS enthalten in sufaEs ) ieta \575] 57,95
oka okal 27,
3 GesmbH & CO OG Ifd Nr 2
FN 456877d
enthalten in
SplusO Immo GmbH 41/1356 5 Lokal Lokal 37,48
4 FN 494518h LR
Wohnung 126,93
ROOF0O4 SAKTOBOS enthalten in
5 GesmbH & CO 0G fd Nr 2 110/1356 6+9 Wohnung Garten 91,16
.
FN 456877d GangWc 1,2
enthalten in
SplusO Immo GmbH 71/1356 10+11 Wohnung Wohnung 70,76
6 FN 494518h Ifd Nr 1
ROOFQ4 SAKTOBOS enthalten in
= GesmbH & CO OG (fd Nr 2 69/1356 12+13 Wohnung Wohnung 68,91
r
FN 456877d
enthalten in
SplusO Immo GmbH 30/1356 14 wohnung wohnung 36,44
8 FN 494518h (Rl
enthalten in Wohnung 27,23
SplusO Immo GmbH 22/1356 15 Wohnung
FN 494518h Ifd Nr 1 Balkon 12,60
enthalten in Wohnung 27,23
SplusO Immo GmbH 22/1356 16 Waohnung
FN 494518h Ifd Nr 1 Balkon 12,60
ROOFO4 SAKTOBOS enthalten in
GesmbH & CO 0G — 30/1356 17 Wohnung Wohnung 36,39
r
FN 456877d
ROOFO4 SAKTOBOS enthalten in
GesmbH & CO OG (LT 62/1356 18+19 Wohnung Wohnung 70,91
r
FN 456877d
enthalten in
SplusO Immo GmbH 19/1356 20 Wohnung Wohnung 28,85
FN 494518h Ifd Nr 1
enthalten in
SplusO Immo GmbH 29/1356 21 Wohnung Wohnung 38,06
FN 494518h ICRU
, mmo Gm enthaiten in
SplusO Immo GmbH o 30/1356 22 wohnung Wohnung 36,96
Nr 1

FN 494518h




Wohnung 27,83

halten i
SplusO Immo GmbH enthalten in 23/1356 23 Wohnung
17 FN 494518h Ifd Nr 1 Balkon 12,60
thalten in Wohnung 27,83
SplusO Immo GmbH UL 23/1356 24 Wohnung
18 FN 494518h IFd Nr 1 Balkon 12,60
ROOFO4 SAKTOBOS enthalten in
GesmbH & CO OG 30/1356 25 Wohnung Wohnung 36,91
. Ifd Nr 2
FN 456877d
ROOFO4 SAKTOBOS enthalten in
GesmbH & CO 0G 29/1356 26 Wohnung Wohnung 38,00
20 Ifd Nr 2
FN 456877d
ROOFO4 SAKTOBOS enthaiten in
GesmbH & CO 0G 19/1356 27 Wehnung Wohnung 28,85
21 Ifd Nr 2
FN 456877d
ROOFO4 SAKTOBOS enthaiten in
GesmbH & CO 0OG 54/1356 29 Wohnung Wohnung 67,35
22 Ifd Nr 2
FN 456877d
ROOFQO4 SAKTOBOS enthalten in
30/1356 30 Wohnung Wohnung 36,96
23 GesmbH & CO OG Ifd Nr 2
FN 456877d
ROQOFQ4 SAKTOBOS enthalten in - 31 Wohnung Wohnung 27,83
5% GesmbH & CO 0G d Nr 2 / Balkon 12,60
FN 456877d
ROOFO4 SAKTOBOS enthalten in 23/1356 33 Wohnung Wohnung 27,83
25 GesmbH EXECEE Ifd Nr 2 / Balkon 12,60
FN 456877d
ROQOFO4 SAKTOBOS enthailten in
GesmbH & CO 0OG 30/1356 33 Wohnung Wohnung 36,91
26 ifd Nr 2
FN 456877d
enthalten in 107/1356 o Wohnung Wohnung 104,76
SplusO Im GmbH
27 P FN 494?({8,.'”1 Ifd Nr 1 Terrasse 21,43
enthalten in 108/1356 35 Wohnung Wohnung 105,48
SplusO Immo GmbH
28 P FN 494518h Ifd Nr 1 Terrasse 21,43
Wohnung 74,25
enthalten in
29 SplusO Immo GmbH fd Nr 1 87/1356 36 Wohnung Balkon 10,22
FN 494518h i Terrasse 32,12
Wohnung 73,67
enthalten in
SplusO Immo GmbH 87/1356 37 Wohnung Balkon 10,22
= FN 494518h Ifd Nr 1

Terrasse 32,120




Anlage 6.4

Aufteilung Lift

Der Aufteilungsschliissel fur die Liftkosten betragt:

EG 6,87 %
0G1 11,16 %
0G 2 22,84 %
0G 3 22,27 %
DG 36,87 %

Innerhalb der Stockwerke werden die so ermittelten Kosten nach den Nutzflachen im
5 4t Sinne des § 17 MRG aufgeteilt.
b )




OFFENTLICHER NOTAR 2 -
MAG. TOBIAS LINZER o) |
4§k |

WIEN - MARIARILF —

Staatliche Gebuhr € 14,30 entrichtet.

BRZ.: 312/2019/zaj

Die Echtheit der vorstehenden v
1. Firmazeichnung der Frau Klaudia Nikolic, geboren am 1. (ersten) August 1982 (neunzehnhundert-

zweiundachtzig), als Geschaftsfuhrer der SplusO Immo GmbH mit dem Sitz in Wien, FN 494518 h, und I
I
I
|
I

der Geschaftsanschrift 1010 Wien, Krugerstralie 2/7, wird bestatigt.
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestatige ich gemaR § 89a

Notariatsordnung die alleinige Vertretungsberechtigung der Vorgenannten fur die unter FN 494518 h

eingetragene SplusO Immo GmbH.
2. Firmazeichnung des Herrn Alexander Dworak, geboren am 4. (vierten) Juli 1968 (neunzehnhundert-

achtundsechzig), als Geschaftsfiihrer der ROOF04 Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Wien, FN 126789
f, und der Geschaftsanschrift 1030 Wien, Seidlgasse 41/4, diese als unbeschrankt haftender Gesell-
schafter der ROOFO4 SAKTOBOS GesmbH & CO OG mit dem Sitz in Wien, FN 456877 d, und der Ge-
‘\%’ schaftsanschrift 1030 Wien, Seidlgasse 41/4, wird bestatigt.
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestatige ich gemaf § 89a
Notariatsordnung die alleinige Vertretungsberechtigung des Herrn Alexander Dworak fir die unter
FN 126789 f eingetragene ROOF04 Beteiligungs GmbH sowie deren alleinige Vertretungsbefugnis fur
die unter FN 456877 d eingetragene ROOFO4 SAKTOBOS GesmbH & CO OG.
Weiters bestatige ich, dass die Partei/Parteien erklart hat/haben, dass sie den Inhalt der Urkunde
kennt/kennen und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt. |
Wien, am 2. (zweiten) April 2019 (zweitausendneunzehn) |

~Tobiffs Linzer
offentlicher Notar ‘
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OFFENTLICHER NOTAR LA
MAG. TOBIAS LINZER <.§‘“‘.‘>EJ

N

WIEN - MARIAHILF =

—d

Staatliche Gebuhr € 14,30 entrichtet.

I
|
\
|
J
BRZ.: 313/2019/zaj |
Die Echtheit der vorstehenden Firmazeichnung des Herrn Dr. Markus Mannlicher, geboren am 16. (sech- :
zehnten) Dezember 1977 (neunzehnhundertsiebenundsiebzig), als Geschaftsfihrer der Dr. Langeder Im- |
mobilien Nfg GmbH mit dem Sitz in Médling, FN 418294 p, und der Geschéaftsanschrift 2340 Madling, Frau- '
ensteingasse 7, wird bestatigt. ‘
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestatige ich gemaR § 89a Notari- i
atsordnung die alleinige Vertretungsberechtigung des Vorgenannten fir die unter FN 418294 p eingetrage- |
ne Dr. Langeder Immobilien Nfg GmbH.
Weiters bestatige ich, dass die Partei/Parteien erklart hat/haben, dass sie den Inhalt der Urkunde ‘
kennt/kennen und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt. |
Wien, am 2. (zweiten) April 2019 (zweitausendneunzehn)
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2 NACHTRAG ZUM
WOHNUNGSEIGENTUMSVERTRAG

betreffend die Liegenschaft

1150 Wien, Ortnergasse 7 .
EZ 248 KG 01307 Sechshaus

geschlossen zwischen

SplusO Immo GmbH, FN 494518h
1010 Wien, KrugerstraBBe 2/7

ROOF04 SAKTOBOS GesmbH & Co OG, FN 456877d
1030 Wien, Seidlgasse 41/4

Mag Thomas Blaho, geb 3.6.1971
1130 Wien, Wattmanngasse 15

Jannette Khannoussi, geb 28.4.1985
1150 Wien, Ortnergasse 7/10

Mourad Hichri, geb 11.12.1973
1150 Wien, Ortnergasse 7/10

Tamara Sucurovic, geb 3.6.1991
1150 Wien, Ortnergasse 7/14

Dejan Sucurovic, geb 20.10.1986
1150 Wien, Ortnergasse 7/14

(nachfolgend gemeinsam die "Vertragsparteien")

wie folgt:
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

Praambel

Die Vertragsparteien sind Miteigentimer der Liegenschaft EZ 248 KG 01307
Sechshaus bestehend aus dem Grundstiick Nr .110/7 mit der Grundstiicksadresse
1150 Wien, Ortnergasse 7 (nachfolgend die "Liegenschaft").

Mit Wohnungseigentumsvertrag vom 2.4.2019 samt Nachtrag vom 22.5.2019
wurde Wohnungseigentum ob der gegenstandlichen Liegenschaft begriindet.

Durch Umwidmung der Lokale TOP 3, TOP 4 und TOP 5 in Wohnungen, Teilung
der Wohnung TOP 6-9 in die beiden Wohnungen TOP 8 und TOP 9, Zusammenle-
gung der Wohnungen TOP 20 und TOP 21, der Wohnungen TOP 23 und TOP 24
und der Wohnungen TOP 31 und TOP 32 sowie der Einbeziehung von mehreren
Gangtoiletten in Wohnungen ist eine Anderung der bestehenden Nutzwerte not-
wendig. Die Parteien vereinbaren hiermit die unentgeltliche Anpassung bzw Ande-
rung der Nutzwerte.

Neufestsetzung der Nutzwerte

Die in der beiliegenden Tabelle Anlage 1 unter Spalte 3 genannten Personen
sind zu den in Spalte 5 genannten Anteilen Miteigentimer der in der Prédambel
genannten Liegenschaft. Mit diesen Anteilen ist das Wohnungseigentum an den in
Spalte 1 genannten Wohnungen und sonstigen selbstédndigen Raumlichkeiten un-
trennbar verbunden.

Die Architektin Dipl-Ing Ulrike Janowetz, 1200 Wien, Wasnergasse 7 hat Uber die
Liegenschaft ein neues Nutzwertgutachten mit Datum vom 5.11.2019 (Anlage 2)
sowie ein Gutachten (ber den Bestand an wohnungseigentumstauglichen
Objekten gemé&B § 6 Abs 1 Z 2 WEG (Anlage 3) erstellt. Dieses neu erstellte
Nutzwertgutachten wird der Anderung des Mit- und Wohnungseigentums zugrunde
gelegt.

Die Vertragsparteien stimmen den Ergebnissen des Gutachtens (ber den Bestand
an wohnungseigentumstauglichen Objekten gemaB § 6 Abs 1 Z 2 WEG der Archi-
tektin Dipl-Ing Ulrike Janowetz mit Datum vom 5.11.2019 ausdriicklich zu.

Die Vertragsparteien vereinbaren daher, dass das im Nachtrag zum
Wohnungseigentumsvertrag vom 22.5.2019 genannte Nutzwertgutachten
ersatzlos entfalit.

Rechtseinrdumungserklarungen

Die Vertragsparteien rdumen einander wechselseitig und unentgeltlich das Recht
auf alleinige Nutzung und Verfiigung, somit das Wohnungseigentumsrecht im
Sinne des § 2 WEG, an den in der beiliegenden Tabelle Anlage 1 unter Spalte 2
ihnen zeilenweise zugeschriebenen Wohnungen ein, und der jeweilige
Miteigentimer nimmt die Einrdumung des Wohnungseigentumsrechtes an. Die
Vertragsparteien (bertragen bzw Ubernehmen daher so viele Anteile, die
notwendig sind, damit jedem von ihnen der der ihnen zugedachten Wohnung bzw
sonstigen selbstandigen Raumlichkeit zugeordneten Mindestanteil zukommen kann
(wie aus Anlage 1 ersichtlich).
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3.2

3.3

Diese Anteilsberichtigung erfolgt entgeltfrei, die Parteien bestdtigen die Anteile
bereits vor Vertragsunterfertigung Ubertragen bzw iibernommen zu haben. Die
Vertragsparteien verweisen in diesem Zusammenhang auf die
Nutzwertberechnung der Architektin Dipl-Ing Ulrike Janowetz mit Datum vom
5.11.2019 mit der die Mindestanteile bestimmt wurden und anerkennen die
Ergebnisse dieses Gutachtens als Grundlage ihrer Rechtseinrdumung.

Die Vertragsparteien verpflichten sich die Zustimmung der ob ihren Mindestantei-
len jeweils ersichtlichen Buchberechtigen einzuholen.

Kosten, Gebiihren und Abgaben

Die Kosten der Errichtung und Unterfertigung dieses Nachtrages sowie der An-
tragstellung beim Grundbuch werden von SplusO Immo GmbH und ROOF04 SAK-
TOBOS GesmbH & Co OG je zur Halfte getragen.

Aufsandungserkldrungen

Samtliche Vertragsparteien erteilen ihre Einwilligung, dass aufgrund dieses Ver-
trages ob der Liegenschaft EZ 248 KG 01307 Sechshaus nachstehende Eintragun-
gen bewilligt werden:

) Einverleibung des berichtigten Eigentumsrechtes zu den in Spalte 6
angeflihrten Miteigentumsanteilen sowie die

(ii) Einverleibung des Wohnungseigentumsrechtes gemaB 8§ 1 und 2
WEG 2002 an den in Spalte 2 angefiihrten Wohnungseigentumsobjek-
ten

(iii)  Einverleibung des berichtigten Wohnungseigentumsrechtes gemafB
§§ 1 und 2 WEG 2002 an den in Spalte 2 angefiihrten Wohnungsei-
gentumsobjekten

Vollmacht

Die Vertragsparteien bevollmadchtigen hiermit die DORDA Rechtsanwalte GmbH,
FN 188155 z, 1010 Wien, Universitatsring 10, die grundbiicherliche Durchfihrung
dieses Nachtrages vorzunehmen und erméchtigen sie, alle Erklarungen und Er-
ganzungen dieses Nachtrages sowie der sonstigen dafiir erforderlichen Dokumente
in ihrem Namen auch beglaubigt vorzunehmen, die zu seiner grundbiicherlichen
Durchfiihrung notwendig sind, insbesondere die Aufsandungserkldrung nach Be-
lieben zu ergdnzen oder abzudndern. Diese Vollmacht ist unwiderruflich, erfasst
das Recht zur Doppelvertretung und erméachtigt auch zur Abgabe von Erklérungen
gegentliber der Finanzverwaltung, der Grundverkehrsbehérde und gegeniiber Ge-
richten sowie zur Empfangnahme von Geld und Geldeswert, Bescheiden, Be-
schlissen und Urkunden aller Art, die den gegensténdlichen Vorgang betreffen.

Sonstiges

Alle Gbrigen Bestimmungen des Wohnungseigentumsvertrages vom 2.4.2019
samt Nachtrag vom 22.5.2019 bleiben durch diesen Nachtrag unberiihrt und un-
verandert aufrecht, soweit sie mit diesem nicht in Widerspruch stehen.
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Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Tabelle Ubertragung Anteile
Anlage 2: Nutzwertgutachten vom 5.11.2019
Anlage 3: Gutachten gem § 6 Abs 1 Z 2 WEG vom 5.11.2019

Wien, 3.4 . Jot9

Ort, Datum

CH lovdlia Uhbo

SplusO Iw GmbH, FN 494518h

Ort, Datum

Wi S 1.1

ROQF_ug_(}u]f S GesmbH & Co OG, FN 456877d
PN

@ Ort, Dat1.|m

Whou 6. 42 Qq

Ort, Datum

WView, fo A M

Mag ThPhas“Bﬁ ho, geb 3.6.1971

Ort, Datum

WIEW, % AL LoQ

Jannette Khannoussi, geb 28.4.1985
[vertreten dtirch DORDA Rechtsanwdlte GmbH, FN 188155z unter Beru-
fung auf die Vollmacht vom 26.7.2019]

Mourad Hithri, geb 11.12.1973
[vertreten dyrch DORDA Rechtsanwélte GmbH, FN 188155z unter Beru-
fung auf die Vollmacht vom 26.7.2019]

o =

e Ort, Datum

Wien, 5,42 2018

Tamara Sucurovic, geb 3.6.1991

Ort, Datum

Dejan Sucurovic, geb 20.10.1986
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Wier 46 .49 Qo9 45 A

Ort, Datum Walter Maye .
Ween, 1643908 C///é/ le

4
Ort, Datum talya ﬁ’udrak-Web 9.1.1973

2 Nachtrag_WE Vertrag_Ortnergasse 7 (2019-12-02)_final.doc




1

1 abejuy

9L IBT T 09L T8 I- 809°'Z60'8 809°Z60°8 PEET [49%4 uIwwng
2SL 5~ POV SUP 91C 615 Ll ¥LI 1E HOWH OURLL GSNAs ZE DUNUGORY LE DUMUYOM
BCE Lt~ BEE [/ 912615 Pl L T DE HEWEy oww] Osnas GE DUNULOM GE OUMUGOM,
CSLBS Z26L°58S R E] 917 51T 62 }3qUIDy oW OSNas SE OUNULOM S€ DUNGYOM
BOC 85 B89£°08S 945 BED fagd vie 8¢ HQUWS oWT osnjas £ DUNULUDMA ¥E DUNUYOAL
[ 4 T 902 OrQ 641 9 g9 4 £0 02§ HAWSIH SOROLNVS #J00H EE DUnNuyom L DUNUYOA
YT LEE- [+] POZLET St c14 ZE DUNUYDM
To0 v0Z 1L IE POTLET 921 S5 ¥4 90 03 B HAQWsSa9 momo._.x(..m. $0400Y 1€ Bunuyom TR
L0 IZ 2117807 0r0'6LT 9L 05 vE S0 %0 7 KGWS3D SUBDINYS »0200% OF BURUGOM OF BUNUGYOM
7658 PIBOLE ZLTLEE (44 80T |14 D0 03 B HOWSID SOE0LNVS $04008 BZ DUNULEOM 6 bunuyom
891 S£T 0T CEEETT 8% 8E [£4 20 03 1 HAWSa9 SOE0LAYS #0300 £Z DUNUYOM £¢ DUNUYOM
922751~ 96T°251 TLOELT 85 nM ¥4 90 0D ¥ HAWSIH SOEOIANVS v0300Y §¢ SuruGOMm 9¢ DUNUYoMm
Q26 LE 066°9T¢ 0pQ'621 o8 29 A olelg Sewoul bey §¢Z bunuyop 52 dunuyom
¥9T 25T~ 0 PICLET EL 5 ¢ DUNUYOM
022 022 586 /5¢E YOTLET cet o ] HAWD owiul] 0snics £T bunuyom £2 bunuyom
2L0°LZ Z11°80¢ 0vQ'6LT 9L 039 49 Hqud oy gsnjds ZEZ Dunuyom £ bunuyom
ZIOELT- 0 ZLOELT 85 91 . T¢ BUNOUOM
882 597 089°6ZE Z6EET oL 8t 1 HQwS owli OsAyds 02 bunuyom 0 DOFUTOM
BTZLEE- 887°GEE 9I0L rZl (43 rl D0 0D B HGUWS3H SO080DIVS $0J00Y 51 DUNUGOM, 6T/81 bUNUYOM
G2t~ D2sZ01 0p0' 6L o9 09 £1 D0 2D ¥ WUWSAD SCYOLNYS ¥0500Y Z7 bunugom £1 BUAUGGA
0ci€s gl ¥B1 96¢ 1E1 g9 i [43 HOWD SWWi CanEs §1 SUNUGeM §T BUNUYOM
89 59- 0 FTEECE] b 77 ER S1ADINONS UBlag
BE950- o §79°59 i 43 S SIAGITONS €1eLE] ST Bunuyora §T Bunuyom
95%"80T 9£6°L6T DZ5°68 EL o] BE J)ARlnENg UG
9SH'80T 56461 675 68 173 0t 7% SIAGINONG EIBWEL vT Bunuyom T Bunutiom
5ES ZE- 952 bLE 2611y BET BET 5 90 00 ¥ HAWSSDH SOBOLRYS bha00Y T Buriom €171 bunuutam
1L 6T 25872 Y53 112 T4 1 vE WYY peanow .
TIE 61- 755¢C CERAA 17 17 T SSNOULEL Y ONIUBL 01 Bunuuom F1/07 bunuyom
5 ¥B6LSE . ZEL S0 03 § HIWSIH SOH0LINVS $0300Y 5 DUNULoM o6
93c5¢ A4S il set e ¥ [[50700 % HEus35 SOR0IAVS 703008 g bunogom R
565°59- 266847 889 b2 39 i ) HqWs oLIWT OsN|as S DUNOUoMm G 1@
20F'6b- 009°SET 800°S8T [ [4 S S0 00 ¥ HIWs3H SPECLIVS POI0CH p DUBBUCM v |EX0]
BEE LB~ 024'291 959°057 09 »B 4 SQ 0D % HGWSaH SOU0IHES »0a00 € Dunuyom £ (2507
008 0t~ 008°'90¥ 009 vy 051 0s1 £ HYQWH oWl OSn|as Y MASEIM Y SNRISHIM
% s £ [523 [ 523
= o e o -OPZT'ZTS6'6T V! | -O0¥Z'TS6'6T Ul | —4B6Z W | -ZTLZ Ul
0bZ°ZS6°6T | -0PZ°ZS6°6T anouy Py apauy 8 AUy HNI-9 Jwmuabiy nau Bunuysazag ite Bunuysiazag
Ul syremnz ul [jeyqy
B Ibiyuminz 2Buaysig Grjunynz | aflaysia
01 9318ds & syeds 8 9Neds £ 93|eds g |jeds | § 93jeds | ouieds € oueds Z 3%eds T ajeds

@




Arch. DI Ulrike Janowetz Wasnergasse 7, 1200 Wien

NUTZWERTBERECHNUNG

Fur die Festsetzung der Nutzwerte gemif §9/1 WEG 2002

Architektin DI Ulrike Janowetz,

staatlich befugte und beeidete Ziviltechnikerin
Wasnergasse 7
1200 Wien

Wien, am 5.11.2019

Fir die Liegenschaft:
Adresse: Ortnergasse 7, 1150 Wien
EZ 248 der Kat. Gem. 01307 Sechshaus

GemdR § 8 Abs. 1 Ziff. 2 WEG 2002 befinden sich auf der oben genannten Liegenschaft;
26 wohnungseigentumstaugliche Objekte

Diese gliedern sich wie folgt:

Wohnungseigentumstaugliche Objekte Anzahl bewertet nicht bewertet
Wohnungen 25 25 0
Werkstatte 1 1 0

Es befinden sich auf der Liegenschaft noch weitere, bisher noch nicht angeflhrte

selbststandige Raumlichkeiten, an denen Wohnungseigentum gemal §3 Abs. 3, WEG 2002
nicht begriindet werden kann:

1 Millraum im Erdgeschoss
1 Fahrradabstellraum im Erdgeschoss

Grundlagen:

1. Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG 2002, inkl. Wohnrechtsnovelle 2006)

2. Pléne und Bescheide vom 18.Mai 2018, MA 37/15-138312-2017-1 Einreichplan

3. Einreichplan von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- Errichtung einer Stiege
in einen Garten .

4. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fur bauliche Anderung

und einer Umwidmung - Wohnungen Top 3, Parterre, Top 19, 2.Stock und
Top 27+28+30+31+33, 3.Stock

5. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fiir bauliche Anderung
und einer Umwidmung - Wohnung TOP 4, Parterre

6. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fir bauliche Anderung
und einer Umwidmung - Wohnung TOP 5, Parterre

7. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fiir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 10, 1.Stock

8. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fur bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 16, 1.Stock

9. Bauanzeige von 23.09.2019 vomn Arch. DI Stefan Palma- fiir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 20, 2.Stock HHLE

10. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fiir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 22, 2.Stock ' '
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Arch. DI Ulrike Janowetz Wasnergasse 7, 1200 Wien

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Bauanzeuge von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fur bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 23, 2.Stock

Bauanzeige von 19.02.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- - fiir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 6+7+8+9

Bauanzeige von 02.07.2019 vom Arch. DI Stefan Palma - fiir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 25

Bauanzeige von 5.12.2019 vam Arch. DI Stefan Paima —ﬁ]r bauliche Anderung
einer Wohnung - TOP 14+15

Beschein. Gem. § 6 Abs. 1 Ziff.2, WEG 2002 d. Arch DI Ulrlke Janowetz
Nutzwertberechnung Beilage 1 vom 5.11.2019 von Arch. DI Ulrike Janowetz
Flachenaufstellung Beilage 2 vom 5.11.2018 von Arch. DI Ulrike Janowetz




Arch. DI Ulrike Janowetz Wasnergasse 7, 1200 Wien

GemaR § 2 Abs. 2 letzter Satz WEG 2002 befinden sich auf der Liegenschaft 0 Abstellplétze
fur KFZ im Freien.

Auf der Liegenschaft befinden sich noch folgende, den wohnungseigentumstauglichen

Objekten zuordenbare (bewertet) nicht zuordenbare (nicht bewertet) Zubehérteile im Sinne
des 2 Abs. 3 WEG 2002

Zubehérteile Anzahl bewertet “nicht bewertet

Kellerabteile 28 0 | 28

Gang WC's 1 0 1
Erlduterungen:

1. Die in den Nutzwerten angeflihrten Regelnutzwerte wurden nach der allgemeinen
Verkehrsauffassung festgesetzt, wobei als Regelnutzwert pro m? (RNW/m?) der Wert
1 als Bezugsbasis dient. Die Vergleichswohnung, fiir die der Regelnutzwert 1 gilt, ist
die TOP 10 und 12(+13) im 1. Stock.

2. Der Nutzwert eines wohnungseigentumstauglichen Objektes oder eines
Zubehorteiles wird unter Rundung der Dezimalstellen einer ganzen Zahl ausgedriickt,
wobei Dezimalstellen unter 0,5 durch Abrundung und ab 0,5 durch Aufrundung zu
beriicksichtigen sind (§ 8 Abs. 1 erster Satz WEG 2002).

3. Nutzwerte deren errechneter Wert unter eins liegt, werden auf eins aufgerundet §8
Abs. 2 WEG 2002).

4. Die Terrassen und Balkone werden im Sinne des § 8 Abs. 2 WEG 2002 durch einen
Zuschlag zum Regelnutzwert des wohnungseigentumstauglichen Objektes
werterhGhend bertcksichtigt, (25% des RNW for die Terrassen und Balkone). Hierbei
wird die Nutzfldche mit dem anzuwendenden Regelnutzwert des Objektes multipliziert
und der daraus im Sinne des § 8 Abs. 1 WEG 2002 errechnete Einzelwert dem
Nutzwert des selbsténdigen Objektes hinzugerechnet, Der an das
Wohnungseigentumsobjekt anschlieRende Garten wird mit 10 % des RNW
werterhdhend berlicksichtigt.

5. Anlass der Nutzwertfestsetzung ist die Errichtung von Dachgeschoss-Wohnungen,

der Einbau eines Liftes sowie Anderungen in den bestehenden Objekten
(Wohnungszusammenlegungen).




Arch. DI Ulrike Janowetz

Ermittlung der Nutzwerte

Wasnergasse 7, 1200 Wien

Wohnung

RNW

Werkstitte Keller

RNW

Terrassen 25 % vom RNW des zugehdrigen Objektes

Balkone 25% vom RNW des zugehtrigen Objektes

Wasnergasse 7, 1200 Wien

Garten 10 % vom RNW des zugehérigen Objektes

Ermittlung der Abstriche und Zuschlige

Far Lage im Erdgeschoss -10 % A1l
Fur ausschliefliche Straenlage -5 % A2
Fir fehlenden Vorraum -2.50 % A3
Fir Gangkiiche ohne direkte Belichtung und Belliftung -2.50 % A4
Far fehlendes WC im Wohnungsverband -10 % A5
Fir fehlendes Bad im Wohnungsverband -10% AB
Flr rdaume mit fehlender direkter Beliiftung und Belichtung -10 % A7
For ,Zimmer-Ktiche" Wohnung -5 % A8
For Dachschrégen, Dachflachenfenster, Dachgauben -10 % A9
Fir reine Hoflage +5 % 21
Fir Wohnung im Dachgeschoss +10 % 22

-

Beilage 1a. zum Nut>weartcutachtan:

Arch. DI Ulrike Jan
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Arch. DI Ulrike Janowetz Wasnergasse 7, 1200 Wien

GUTACHTEN

Zur Ermittlung der selbstandigen Raumlichkeiten gemaRn § 6 Abs. 1 Ziff. 2
WEG 2002

Ortnergasse 7, 1150 Wien ;
EZ 248 der Kat. Gem. 01307 Sechshaus,

GemdR § 6 Abs. 1 Ziff. 2 WEG 2002 befinden sich auf der oben genannten Liegenschatft;
26 wohnungseigentumstaugliche Objekte

Diese gliedern sich wie folgt:

Wohnungseigentumstaugliche Objekte | Anzah bewertet | nicht bewertet
Wohnungen 25 25 0
Werkstatte 1 1 0

Weiteres befinden sich gem. § 2 Abs. 2 letzter Satz WEG 2002 auf der Liegenschaft
0 Kfz-Abstellplitze

Im Sinne des § 6 Abs. 1 Ziff. 2 letzter Halbsatz WEG 2002 befinden sich auf der
Liegenschaft insgesamt;

0 wohnungseigentumsfahige Kfz-Abstellpldtze in einer Garage

Grundlage dieses Gutachtens bilden gemaf § 6 Abs. 2 WEG 2002:

Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG 2002, inkl. Wohnrechtsnovelle 2006)
Pl4ne und Bescheide vom 18.Mai 2018, MA 37/15-138312-2017-1 Einreichplan
Einreichplan von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- Errichtung einer Stiege
in einen Garten

4, Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fiir bauliche Anderung
und einer Umwidmung - Wohnungen Top 3, Parterre, Top 18, 2.Stock und

Top 27+28+30+31+33, 3.Stock

5. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fir bauliche Anderung
und einer Umwidmung - Wohnung TOP 4, Parterre

6. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fur bauliche Anderung
und einer Umwidmung - Wohnung TOP §, Parterre

7. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 10, 1.Stock

8. Bauanzeige von 23.09.2018 vom Arch. DI Stefan Palma- fir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 16, 1.Stock

9. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fiir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 20, 2.Stock

10. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- fur bauliche Anderung
einer Wohnung - Wohnung TOP 22, 2.Stock

11. Bauanzeige von 23.09.2019 vom Arch. DI Stefan Paima- fiir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 23, 2.Stock

LN~




Arch. DI Ulrike Janowetz Wasnergasse 7, 1200 Wien

12. Bauanzeige von 19.02.2019 vom Arch. DI Stefan Palma- - fur bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 6+7+8+9

13. Bauanzeige von 02.07.2019 vom Arch. DI Stefan Palma - fir bauliche Anderung
einer Wohnung — Wohnung TOP 25

14. Bauanzeige von 5.12.2019 vom Arch. DI Stefan Palma — fiir bauliche Anderung
einer Wohnung TOP 14+15

15. Beschein. Gem. § 6 Abs. 1 Ziff.2, WEG 2002 d. Arch DI Ulrike Janowetz

16. Nutzwertberechnung Beilage 1 vom 5.11.2019 von Arch. DI Ulrike Janowetz

17. Flachenaufstellung Beilage 2 vom 5.11.2019 von Arch. DI Ulrike Janowetz

Wien, am

Ergeht an:

1. Antragsteller(vertreter)
2. MA 37 Baupolizei zur Kenntnis
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OFFENTLICHER NOTAR LA
DR. MATHIAS DRACHSLER LL.M. ‘-\a’i’?-’

A1 13

WIEN - MARIAHILF E==a

Staatliche Gebuhr € 14,30 entrichtet.

BRZ.: 1185/2019/zaj

Die Echtheit der vorstehenden
1.

Unterschriften des Herrn Mag. Tomas Blaho, geboren am 3. (dritten) Juni 1971 (neunzehnhundert-
einundsiebzig), 1130 Wien, Wattmanngasse 15, der Frau Tamara Sucurovic, geboren am 3. (dritten)
Juni 1991 (neunzehnhunderteinundneunzig), 1160 Wien, Adolf-Czettel-Gasse 3 Top 6, und des Herrn
Dejan Sucurovic, geboren am 20. (zwanzigsten) Oktober 1986 (neunzehnhundertsechsundachtzig),
ebendort, wird bestatigt.
Firmazeichnung des Herrn Alexander Dworak, geboren am 4. (vierten) Juli 1968 (neunzehnhundert-
achtundsechzig), als Geschaftsfiuihrer der ROOF04 Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Wien, FN 126789
f, und der Geschaftsanschrift 1030 Wien, Seidlgasse 41/4, diese als unbeschrankt haftender Gesell-
schafter der ROOFO4 SAKTOBOS GesmbH & CO OG mit dem Sitz in Wien, FN 456877 d, und der Ge-
schaftsanschrift 1030 Wien, Seidlgasse 41/4, wird bestatigt.
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestétige ich gemals § 89a
Notariatsordnung die alleinige Vertretungsberechtigung des Herrn Alexander Dworak fir die unter
FN 126789 f eingetragene ROOF04 Beteiligungs GmbH sowie deren alleinige Vertretungsbefugnis fiir
die unter FN 456877 d eingetragene ROOFO4 SAKTOBOS GesmbH & CO OG.
Firmazeichnung der Frau Klaudia Nikolic, geboren am 1. (ersten) August 1982 (neunzehnhundert-
zweiundachtzig), als Geschéftsfuhrer der SplusO Immo GmbH mit dem Sitz in Wien, FN 494518 h, und
der Geschéaftsanschrift 1010 Wien, Krugerstralle 2/7, wird bestatigt.
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestatige ich gemaR § 89a
Notariatsordnung die alleinige Vertretungsberechtigung der Vorgenannten fir die unter FN 494518 h
eingetragene SplusO Immo GmbH.

Weiters bestatige ich, dass die Partei/Parteien erklart hat/haben, dass sie den Inhalt der Urkunde

kennt/kennen und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt.
Wien, am 3. (dritten) Dezember 2019 (zweitausendneunzehn)

3
Marignitts
“blik Hsre




OFFENTLICHER NOTAR

8
DR. MATHIAS DRACHSLER LL.M. h‘" Q?E‘:{:

WIEN - MARIAHILF i

Staatliche Geblihr € 14,30 entrichtet.

BRZ.: 1244/2019/zaj
Die Echtheit der vorstehenden
1. Unterschriften des Herrn Walter Mayer, geboren am 8. (achten) Juli 1972 (neunzehnhundertzweiund-
siebzig), 4770 Andorf, Pram 18, und der Frau Natalya Mudrak-Mayer, geboren am 9. (neunten) Janner
1973 (neunzehnhundertdreiundsiebzig), ebendort, sowie
2, Firmazeichnung des Herrn MMag. Stefan Artner, geboren am 9. (neunten) Marz 1968 (neunzehnhun-
dertachtundsechzig), als Geschaftsfihrer der DORDA Rechtsanwilte GmbH mit dem Sitz in Wien, FN
188155 z, und der Geschéftsanschrift 1010 Wien, Universitatsring 10, wird bestétigt.
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestétige ich gemaR § 89a
Notariatsordnung die alleinige Vertretungsberechtigung des Vorgenannten fiir die unter FN 188155 z
eingetragene DORDA Rechtsanwadlte GmbH.
Weiters bestatige ich, dass die Partei/Parteien erklart hat/haben, dass sie den Inhalt der Urkunde
kennt/kennen und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt.
Wien, am 16. (sechzehnten) Dezember 2019 (zweitausendneunzehn)
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Spetterbriicke 4, 2. Stock
A-1160 Wien i
Telefon: (+43 1) 4000-37810 3

\LA/ Telefax: (+43 1) 4000-99-37810 ,
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iter/in: hl Datum
Aktenzahl Saphp_eairpel_ter_ign.i ~ Durchwa ‘
MA37/15-198140-2017-1 DI."™ Handsur 01/4000-37815 Wien, 15.09.2017
vormittags
DG Zubau
Lichtschachtiiberbauungen
Balkone
Nebengebaude
Bauliche Anderungen
Baubewilligung
BESCHEID

Nach MaBgabe der mit dem amtlichen Sichtvermerk versehenen Plane, die einen wesentlichen
Bestandteil dieses Bescheides bilden, wird gemaB § 70 der Bauordnung fur Wien (BO), in
Verbindung mit § 68 Abs. 1 BO, in Anwendung des Wiener Garagengesetzes 2008 (WGarG 2008),
und auf Grund der mit Bescheid vom 5.9.2017, GZ: BV 15 — MA 37/15/Ortnergasse/198140/2017/1
erteilten Bewilligung fiir Abweichungen nach § 69 und 81 Abs. 6 BO die Bewilligung erteilt, auf der
im Betreff genannten Liegenschaft die nachstehend beschriebene Baufuhrung vorzunehmen: _

Nach Vornahme aller erforderlichen statischen Ertlichtigungsmafinahmen (Herstellung einer 30 cm
starken Stahlbetonplatte als Fundamentverstarkung im gesamten KellergeschoB, der Verstarkung
bzw. Erneuerung der Trame der bestehenden Holztramdecke Uber dem 3. Stock, Instandssetzung l
von Rissen, etc.) erfolgt ein DG-Aus- und zubau mit Errichtung einer Stb-Verbunddecke sowie ‘
Herstellung einer neuen Dachkonstruktion bei beiden Gebaudetrakten im Dachgescho mit

Schaffung von vier Wohnungen Top 34- Top 37 mit Dachterrassen.

Aulterdem werden im hinteren Hof, in allen Regelgeschofen und im Dachgeschof® 2,50 m tiefe
Balkone auf Stitzen angebaut.

Der Rettungsweg fir die im Hoftrakt gelegenen Wohnungen Top 36 und Top 37 erfolgt tiber ein
festverlegtes Fluchtwegesystem mit dem Abstieg in den rechten Innenhof.

Dort wird auch ein massiver Aufzugsschacht fur einen behindertengerechten Aufzug mit 6
Haltestellen vom Keller bis ins Dachgeschold am Stiegenhaus und StraRentrakt errichtet.

Ebenso wird im gleichen Innenhof ein ebenerdiges Nebengebaude mit eine U |
Fahrradabstellraum hergestellt. m Mliraum  und

Verkehrsanbindung { Oltaknng

Partelenverkehr anats Donnedstag B0 1 VUl Planeinsichten: Mont : “ lakrnng I e 10 und 48A :;L-lllun G““ﬂ“ﬁﬂdal{
' DVR 0000191, UID: ATU36801500
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werden im 2. Stock die Wohnungen Top 18 und 19 und im 3.Stock die Wohnungen
- snseilic p N
?:;’113:’:_,,:(; Iqop 29 zusammengelegt

C LU

ingenden Vorschrifs : in Verbindung mit § 50 des Wr. Garagengesetzes
Der zwinQ: \ : ;

(WGarG 2008) z 1 wird nicht entsprochen.

Die Anzahl der fs - gemalh § 52 in Verbindung mit § 48 Abs.1 und § 50 des
WGarG 2008 durch die B: 0 geschaffen werden miissen, bleibt zur Génze hinter der

2,

3.)

4)

5.)

6.)

7.)

8.

ein/e Ziviltechniker/in oder ein/e gerichtlich beeidete/r

Der Bauwerber hat bej Baubeginn eine von der offentlichen Verkehrsflache bzw. dem
Aufschliersungsweg deutlich und dauernd sicht- und lesbare Tafel an der von der
Baufiihrung betroffenen Liegenschaft anzubringen, aus der hervorgeht,

1. um welches Bauvorhaben es sich handelt,

2. das Datum des Baubeginns und

3. die zustandige Behorde.

Diese Tafel muss mindestens drei Monate ab Baubeginn belassen werden. Grenzt die
von der Baufiihrung betroffene Liegenschaft an mehrere offentliche Verkehrsflachen

oder Aufschlie[!ungswege, ist an jeder dieser Verkehrsfliachen eine solche Tafel
anzubringen.“

Bauwerberinnen haben gema § 127 Abs. 3 BO die Uberpriifung der Bauausfiihrung durch
Prifingenieurinnen vornehmen zu lassen.

GemaR § 127 Abs. 2 BO sind der/die Bauwerber/in und der/die E_!auﬁ]hrerlin verpﬂ'__ ¢
der Baustelle die Bauplane, nach denen gebaut werden darf, die nach _dem Fortsch

Ausloseeinrichtungen von Brandrauchentliftungen in Tl‘eppenhéusrz”;t ("I-‘e
Rauchklappe) sind nach TRVB s 111 deutlich lesbar und dauerhaft als so

kennzeichnen. Ausldseeinrichtungen miissen leicht zuganglich und jederzeit funktiol
sein,
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sechlossene Aulzugsschachte sind im Bereich des Schach i i

9.) Geschlosse c | im Bereich ¢ chachtkopfes direkt ins Freie

¢ entliften. D hnittsflache  jeder Liftungsoffnung muss  min .
Grundfléc ichtes betragen. R Ak

10.) Bei Al gesonderten Triebwerksraum muss jene Haltestelle, bei der die
Zugan ‘nebwerk und zu Notbefreiungseinrichtungen erfolgt (Servicehaltestelle)
stets 2uoanglichen Raumen (Treppenhaus) erreichbar sein. ;

11.) :lr s ‘-.‘.V:Ugn“ die in nptwepdigen Verbindungswegen angeordnet werden
du - rslehender Bauteile die erforderliche Mindestbreite von Géngen in
all - =n Beraichen und von Treppen um nicht mehr als 10 cm einengen.

12.) Dei nenaufzug st mit einer Brandfallsteuerung gemaf ONORM EN 81-73:2005
auszu en. Fur die A .uslosur.\g ist eine manuelle Riicksendeeinrichtung gemal ONORM
B 2474 auszufihren, snffern jedoch eine automatische Brandmeldeanlage (BMA) oder
Melder gemal? :,:!‘-J‘()RM EN 54-7 vorhanden sind, hat die Auslosung durch Eingang eines
Branderkennungsmg‘nai_s dieser Einrichtungen zu erfolgen. Die Brandfallsteuerung bewegt
den Fahrkorb in die jeweilige Bestimmungshaltestelle (Evakuierungsebene), offnet die
kraftbetatigten Tiren und der Aufzug steht fir den Normalbetrieb nicht mehr zur Verfligung.

13.) Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist gemaR § 128 Abs. 1 BO bei der Behorde von oS i

dem/der Bauwerber/in, von dem/r Eigentiimer/in (einem/r Miteigentiimer/in) der 315
Baulichkeit oder von dem/r Grundeigentiimer/in (einem/r Grundmiteigentiimer/in) eine
Fertigstellungsanzeige zu erstatten, der folgende Unterlagen anzuschlieBen sind:

« eine Bestatigung eines/r Ziviltechnikers/in uber die bewilligungsgemaBe und den
Bauvorschriften entsprechende Bauausfilhrung sowie dariiber, dass die
vorgelegten Unterlagen vollstandig sind und die Grundsatze des barrierefreien
Planens und Bauens eingehalten werden;

« wenn wihrend der Bauausfilhrung Abanderungen erfolgt sind, ungeachtet der
hierfiir erwirkten Bewilligung oder Kenntnisnahme, ein der Ausfuhrung
entsprechender Plan, der von einem/r hierzu Berechtigten verfasst und von ihm/ihr
sowie vom/von der Baufiihrer/in unterfertigt sein muss; enen

« die vom/von der Priifingenieur/in aufgenommenen Uberpriifungsbefunde, sofern
sie nicht bereits vorgelegt wurden;

« positive Gutachten iiber die Abgasanlagen (bei Abgassammlern mit dem Hinweis,
dass eine Stromungsberechnung nach ONORM EN 13384-2 vorliegt); ]

« eine Bestitigung, dass ein Bauwerksbuch gemaR § 128a BO angelegt wurde; 3
« ein positives Gutachten iiber den Kanal;

« ein Nachweis iiber die Erfiillung des Warmeschutzes sgwie des Schall
wenn das Gebaude anders, jedoch mindestens gleichwertig ausgefiihrt v

Auf die Vorlage der iibrigen im § 128 Abs. 2 genannten Unterlagen wird gemaf
verzichtet. e

Begrundung

Der dem Bescheid zu Grunde gelegte Sachverhalt ist den eingereichten Pl
des Ermittlungsverfahrens  entnommen. Die  Baufiihrung ist nach
Rechtsvorschrifien zuldssig. Die Auflagen sind in der Bauordnung fiir Wien und
Nebengesetzen  begrindet.  Etwaige privatrechtliche Vefeinbarum #
Baubewilligungsverfahren nicht zu priifen. sk
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Gemal § 48 Abs. 1 und § 50 Abs. 1 des WGarG 2008 sind fiir die Bauftihrung 3 KFZ Stellpliigy, 2
schaffen.

Da jedoch diese Stellplatze nach den Grundsatzen einer wirtschaftlichen Bebauung weder ayf der
eigenen Liegenschaft, noch in einem Umkreis von ca. 500 m geschaffen werden konnen, liegt im
Sinne des § 52 WGarG 2008 der Fall der Ausgleichsabgabe vor, die gemal § 55 des gleichen
Gesetzes gesondert (mit Baubeginn) vorgeschrieben wird und gemaf

» & 1 der Verordnung der Wiener Landesregierung vom 15. Juli 2014. LGBI. Nr. 27/2014,
£UR 12.000; pro Stellplatz betragt.

Rechtsmittelbelehrung

- Fecht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben,
_ie Seschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei
uns einzubringen. Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behorde, die den
Bescheld erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Griinde, auf die sich die
Behauptung der Rechtswidrigkeit stiitzt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um
zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten. Bewilligungswerber/innen
(Antragsteller/innen) haben die Beschwerde mit EUR 30,00 Bundesgebihr zu vergebiihren. Die
Gebihr ist auf das Konto des Finanzamtes flir Gebuhren, Verkehrsteuern und Gliicksspiel (IBAN:
AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck das
jeweilige Beschwerdeverfahren (Geschaftszahl des Bescheides) anzugeben ist.

Bei elekironischer Uberweisung der Beschwerdegebiihr mit der ,Finanzamtszahlung® ist als
Empfanger das Finanzamt fiir Gebuhren, Verkehrsteuern und Gllcksspiel (IBAN wie zuvor)
anzugeben oder auszuwahlen. Weiters sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102,

die Abgabenart ,EEE - Beschwerdegebihr‘, das Datum des Bescheides als Zeitraum und der
Betrag anzugeben.

Als Nachweis der Entrichtung der Gebuhr ist der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck Gber die erfolgte
Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschlief3en.

Fur jede gebihrenpflichtige Eingabe ist vom Beschwerdefihrer (Antragsteller) ein gesonderter
Beleg vorzulegen.

Die Beschwerde samt Einzahlungsnachweis kann in jeder technisch méglichen Form Ubermittelt
werden. Bitte beachten Sie, dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Ubermittlungsart
verbundenen Risiken (z. B. Ubertragungsverlust, Verlust des Schriftstiickes) tragt.

Die telefonische oder mundliche Einbringung der Beschwerde ist nicht zulassig.
Hinweis auf Rechtsvorschriften

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die einschlagigen baurechtlichen Vorschriften (Gesetze,
Jerordnungen und die darin verbindlich erklarten Normen), sofern im Baybewilligquspescheid nicht
anders bestimmt, auch dann auf den Bau Anwendung finden, wenn sie im Bescheid nicht angefihrt
oder in den Einreichunterlagen anders dargestelit sind. Im Einzelnen wird auf die Bestimmungen der
BO und auf die Richtlinien des Osterreichischen Instituts ft_’jr Bgutechmk (0IB) verwiesen. Weilers
stellen grundsatzlich die ONORMen den Stand der Technik im Sinne des § 88 Abs. 1 BO dar.

Watrend der Baufihrung ist jede unndtige, das zumutbare Maly ubersteigende Liﬂn-' und
Staubbelastigung zu vermeiden und insbesondere Im Hinblick auf die Einhaltung der

des Baularmgesetzes, LGBI. fur Wien Nr. 16/1973 in der dzt. geltenden Fassung in Ve'rbinm mit
der Verordnung der Wiener Landesregierung vom 30. Apr. 1973, LGBI. fir Wien Nr: 2011973 zu
achten

Auf die Bestimmungen des Bundesbehindenengleichsteliungsgesetzes wird hingewlesen




e e LB L W M
W L/ ]_ﬂtﬂt421y§ﬂ§ ;

. uwns-wmw '

H \ "7-1 t v
g:tja?feh ' '"d‘h:g]t?onzstgesEeltf;gas“ugg ?{% Bestimmur: en des Arbeitnehmerschutzes und des
; . - BauKG wird hingew 2sen. Ausku ,
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fur die Richligkeit und Vollstandigkeit der Einreichpla ' : s
50 deren Verfasser e ey inreichplane und sonstigen Unterlagen sind gem. § 67 F

Sachverhalte den Tatsachen vor Ort entsprechen. Die Auswirkungen aller friiheren und/oder

Bei Baubeginn ist jedenfalls zu Uberprifen, ob die der Berechnung zugrundeliegenden statischen l
gleichzeitigen Baumalnahmen sind zu berlicksichtigen. -
W

i

Handelt es __siqh um ein Bauvorhaben mit geringfilgiger Auswirkung gemaf ONORM B 1998-3 darf
das rechtmaRig bestehende Sicherheitsniveau zum Zeitpunkt der Errichtung um nicht mehr als 3%
verschlechtert werden.

Fur Aufzige sind die Bestimmungen des Wiener Aufzugsgesetzes anzuwenden. Nahere
Informationen erhalten Sie bei der zustandigen Behorde: MA 37, Gruppe A (Dresdner StralRe 73-75,
1200 Wien, Tel.: 4000 37140).

Auf die Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmungen der Technischen Richtlinien fir Einrichtung,

Anderung, Betrieb und Instandhaltung von Niederdruck-Gasanlagen OVGW TR-G1 wird

hingewiesen. =
1815

Fallt ein Stellplatz, der an die Verpflichtung angerechnet wurde, weg und kann die Verpflichtung

nicht in anderer Art und Weise erfiillt werden, so ist die dementsprechende Ausgleichsabgabe in der

zum Zeitpunkt des Wegfalls geltenden Hohe vorzuschreiben und zu entrichten. Der Wegfall des

Stellplatzes und jede andere Anderung in der Art der Erfullung der Verpflichtung ist der Baubehorde

gemal § 48 Abs. 6 WGarG 2008 vorher schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

Die Verpflichtung zur Gehsteigherstellung gilt gemal § 54 Abs. 8 BO als erfiillt, da vor der Liegen-
schaft bereits ein den Vorschriften entsprechender Gehsteig liegt. Gehsteige, die jedoch nicht in
allen Belangen, also zB. nicht hinsichtlich der Bauart (Aufbau, Belag, Randsteine) der
Gehsteigverordnung entsprechen, konnen nicht in die Erhaltung der Gemeinde Wien (§ 54 Abs. 11
BO) Ubernommen werden. In diesem Fall ware Kontakt mit der MA 28 (Lienfeldergasse 96,
1170 Wien) aufzunehmen. en

Wird ein Gehsteig im Zuge der BaumaRnahmen beschadigt, so ist er im Einvernehmen mit der MA
28 (Lienfeldergasse 96, 1170 Wien) wiederherzustellen.

Hingewiesen wird auf die Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur Aufgrabungen
Wiederinstandsetzungen® der Magistratsabteilung 28 (MA 28) StraRenverwaltung- und Strals
Lienfeldergasse 96, 1170 Wien wonach fir alle die StraRenbaukonstruktion beeintrachti
Mgfsnahmen auf offentlichen Verkehrsflachen, die im Eigentum oder in der Verwaltung
Wien (MA 28) stehen, eine privatrechtliche Einzelvereinbarung bei der MA 28 abzuschliefen

Die Hauskanalanlage ist nach den Bestimmungen den ONORMen B 2501, B
1610 auszufuhren.

Gebihrenhinweis

Die Kanaleinmiindungsgebiihr wird mit beiliegendem, gesondertem Bescheid vo

ﬁg;ft?herjrde Gebiihren und Abgaben werden gesondert vorgeschrieben.
o s %ﬂ agen einen Zahlschein. Sie kGnnen aber auch unter Vorlage des
sa der Stadt Wien bar oder mittels Bankomat einzahlen. Weiters haben

Bezahlung mittels Internet, (i e AP
voriehman. . ber das ,Bezahlservice® der Stadt Wien (




MA37/15-198140-2017.1

Ergeht an:

1)

ROOFQ4 SAKTOBOS GmbH & CO OG, Seidlgasse 41/4, 1030 Wien als Bauwerberin und
Grunf:ielgentumenn, unter Anschluss der Pane A1-A2 und B1-B2 und der Formulare
Baufuhrerbekanntgabe, Prufingenieurbekanntgabe, Fertigstellungsanzeige, Bestatigung zur
Fertigstellungsanzeige (Ziviltechniker),

- des Bescheides des Bauausschusses der
Bezirksvertretung und des KEG-Bescheides

In Abschrift an:

g

3.

>3

5)
6.)
7)
8.)
9)

Herm Arch. DI. Erwin Lan p.A. Architekten Lan & Lotz, Gumpendorfer StralRe 63/3, 1060
Wien, als Planverfasser

MA 37/GGW-Bauinspektion (Bescheidausfertigung an Baufithrer/in unter Anschluss des
Formulars ,Baubeginnsanzeige” und des Formulars ,Erklarung zur Fertigstellungsanzeige®)

MA 37/GGW-Bauinspektion unter Anschluss der Planparie C1-C2 und des Bescheides des
Bauausschusses der Bezirksvertretung,

MA 37/GGW-Bauinspektion (Ausgleichsabgabe mit Baubeginn) (3 KFZ)

MA 21, unter Anschluss des Bescheides des Bauausschusses der Bezirksvertretung

MA 37-A (Aufzug)

Finanzamt fir Gebulhren, Verkehrsteuern und Glicksspiel

zum Akt

Fir den Abteilungsleiter:

DI Hinteregger
Oberstadtbaurat

Wichtige Informationen und Formulare im Internet:
www.bauen.wien.at

WIEN

Dieses Dokument wurde amtssigniert

‘ ' Information zur Prifung des elektronischen Siegels

AMT 35 1GNATUR

bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/amtssignatur
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